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§5 Repräsentation, Mehrheitsprinzip
und Minderheitenschutz

HASSO HOFMANN/HoRST DREIER

I. Theorien der Repräsentation
1. Das Problem

Der Terminus ,Repräsentation' schillert in vielen Bedeutungsvarianteni. Staats­
rechtlich bezeichnet er das Problem, größere menschliche Verbände als Einheiten
zu erleben, zu organisieren und zu begreifen. Diese gedachte Einheit bedarf zu
ihrer politisch-staatsrechtlichen Realisierung gewisser Einrichtungen und Verfah­
render Identitätsbildung und Einheitswahrung, der Autorisierung von Handlun­
gen im Namen der Gemeinschaft wie der Erzeugung von Verbindlichkeiten für das
Ganze und alle seine· Teile2. Praktisch ist das nur dadurch zu erreichen, daß

entweder ein einzelner, mehrere Mitglieder oder bestimmte Gruppen nach einer
anerkannten Ordnung für das Ganze stehen und unter Wahrung der entsprechen­
den Formen und damit augenfällig für die Gesamtheit handelIT. Denn von einer
gewissen Größenordnung an ist es selbst in einem auf einen bestimmten Zweck
spezialisierten Verband, der ausschließlich geschäftsfähige Mitglieder umfaßt, nicht
mehr möglich, alle gemeinsamen Angelegenheiten in persönlicher Anwesenheit
aller gemeinschaftlich zu erledigen. Für allzuständige Gebietskörperschaften schei­
det dieses Verfahren von vornherein schon begrifflich aus. Erscheint hier doch nur
ein Teil - die Aktivbürgerschaft - überhaupt als handlungsfähig. Im übrigen
haben wir es aber auch nicht nur mit der in der Dimension des Raumes existieren­

den Schwierigkeit zu tun, die große Zahl weit verstreuter Mitglieder einer
politischen Einheit hier und jetzt zur Entscheidung der gemeinsamen Angelegen­
heiten zu vereinen. Diese diffu:iIitas conveniendi (Dig. 1,2, 8)3 ist bekanntlich das
älteste Argument für die ,repräsentative' Ausübung von Herrschaft. Weit darüber
hinaus führt die Einsicht, daß Gemeinden, Kirchen, Völker und Reiche die

Generationen übergreifen. Unter diesem zeitlichen Aspekt erscheint jede noch so
große und scheinbar vollständige Versammlung allemal bloß als Auszug des auch
die bereits gestorbenen und noch nicht geborenen Mitglieder umfassenden
Gesamtverbandes·. Auch und -gerade die Vorstellung der .Unsterblichkeit

I Vgl. H. HOFMANN Repräsentation, 1974.
Z Dazu eindringlich H.). WOLFP Organschaft und}urisusche Person, 2 Bde., 1933/34 (ND 1968).
) Vgl. G.}ELLINEK Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl. 1914 (ND 1976), S.569.
• Vgl. HOPMANN (Fn.1) S.137, 216, 269; E. H. KANToRowlCZ The King's Two Bodies, 1957,

S.314ff.

1
Das staatsrechtliche
Problem



166 2. Teil: Grundlagen der parlamentarischen Demokratie

2
Das sachliche Problem

3
Korporationenlebre

4
Dualismus von

Corpus- und Caput­
Repräsentation

5
Mehrheitsprinzip

6
Kurfürstenkollegium

menschlicher politischer Gemeinschaften"S verlangt nach Bestimmung, Erklärung
und Rechtfertigung ,repräsentativen' HandeIns.

Sachlich besteht das Problem darin festzustellen, unter welchen Voraussetzun­

gen die Aktion einzelner im Namen, zu Gunsten und zu Lasten einer politischen
Einheit nicht beliebige, unverbindliche Anmaßung oder einfach wirksame Fremd­
bestimmung, sondern als Handlung eines autorisierten Teils des Ganzen verbindli­
che Selbstbestimmung des Gesamtverbandes ist. Folglich ist die Theorie des
Verbandshandelns zugleich eine Theorie der Verbandsherrschaft und ihrer Recht­
fertigung.

2. Theoretische Grundstrukturen

Das Problem der Identität und Kontinuität eines trotz des Wechsels seiner

Mitglieder sich als konstante Einheit begreifenden Personenverbandes löst die in
der Wechselwirkung von Römischem Recht, Kanonistik und Legistik' sich entfal­
tende Korporationenlehre dadur<:h, daß sie Regeln darüber ausarbeitet, wann die
Handlungen eines konsensual legitimierten Teils kraft ,Repräsentation' dem als
solchen aktionsunfähigen, aber dauerhaft existenten Gesamtverband zuzurechnen
sind7•

Die dabei maßgebliche Vorstellung von Repräsentation folgt der Metapher von
Haupt und Gliedern und formt demgemäß einen Dualismus von Corpus- und
Caput-Repräsentation aus·. Während der (wie immer titulierte) Vorsteher (das
••Haupt") die Person der Körperschaft gegenüber anderen Personen repräsentiert,
dominiert in der Innenansicht die kollegiale Verkörperung der Verbandsvielheit
durch eine Versammlung, eine Teilkörperschaft, welche den Verband der Glieder
konkret bildet, d. h. rechdich aktuell herstellt, und die Gesamtheit der Mitglieder
zudem gleichnishaft abbildet.

Eine Menge von Menschen wird zu einer solchen repräsentativen Versamm­
lung, einem ,.Auszug" des Ganzen, indem die Teilnehmer nicht ut singuli, also
nicht als einzelne für sich, sondern ut universi als Glieder der Gesamtheit und d. h.
praktisch: nach der Majoritätsregel entscheiden. So ist es die Anerkennung des
Mehrheitsprinzips, welche aus einer Versammlung einen Verband und aus denen,
die für andere zusammentreten, eine repräsentative Teitkörperschaft des Ganzen
macht. Was die Mehrheit beschließt, wird so angesehen, als ob es alle beschlossen
hätten. Und diesen Grundsatz überträgt man auf die Mehrheitsentscheidung einer
Minderheit, sofern diese repräsentativ ist. .

Schon in der ältesten kollegialen Repräsentationseinrichtung des deutschen
Reichsstaatsrechts: dem Kurfürstenkollegium, kreuzen sich auf diese Weise der

5 H. G. WALTHERImperiales Königtum, Konziliarismus und Volkssouveränität, 1976, S.10.
• Dazu W. ULLMANNLaw and Polincs in the Middle Ages, London 1984, S.65ff, 91 ff.
7 Vgl. O.V.GIERItE Das deutsche Genossenschaftsrecht, Bd.3, 1881 (ND 1954), S.186ff; HOF­

MANN(Fn.l) S.I22ff, H5ff; A.PODLECH Art. Repräsentation, in: Geschichdiche Grundbe­
griffe, hrsg. v. O. BRUNNERu. a., Bd.5, 1984, S. 509ff (510fl); 1.REITERArt. Repräsentation, in:
HRG (28. Lfg.) 1987, Sp.904ff; B. HALLERRepräsentation, 1987, S.47ff.

• Hierzu und zum folg. HOFMANN(Fn.l) S. 191ff, 284 ff, jeweils m. w. N.; DERS.Der spätmittelal­
terliche Rechtsbegriff der Repräsentation in Reich und Kirche, in: Der Staat 27 (1988), S. 523 ff
(526ff).



S 5 Repräsentation, Mehrheitsprinzip und Minderheitenschutz (HOFMANN/DREIER) 167

institutionell-statisch-hierarchische Gedanke, daß ein erlesener Teil für das Ganze

steht, mit dem egalitär-dynamischen Prinzip, daß es die Mehrheit ist, welche die
Gesamtheit vertritt.

Jene bereits um die Mitte des 15.Jahrhunderts begrifflich so erlaßte Antithese
von vorstandschaftlicher Stellvertretungs- und mitgliedschaftlicher Identitätsreprä­
sentation' scheint auch noch im Verlassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland
durch. Sprechen wir doch einerseits von der Repräsentation der Bundesrepublik
durch den Bundespräsidenten gemäß Art. 59 I GG und andererseits nach Art. 38 I
GG von der Repräsentation des Bundesvolks durch den Bundestag. Die ganze
historische Skala der Machtverteilungen zwischen den Trägem vorstandschaftli­
cher Venretungsrepräsentation einerseits und körperschaftlicher Identitätsreprä­
sentation andererseits wird sichtbar, wenn man die zugunsten des Parlaments
weitgehend auf Symbolik reduzierte Repräsentationsfunktion des republikani­
schen Präsidenten mit der absorptiven Repräsentation des absoluten Monarchen
vergleicht, von dem THOMAS HOBBES vermittels des Repräsentationsgedankens
sagen konnte: Tex est populus1o•

Die korporationstheoretische Bipolarität der Repräsentation wird freilich nicht
immer wahrgenommen. Das führt bei der Ausarbeitung allgemeiner Theorien der
Repräsentation leicht zu einseitigen begrifflichen Fixierungen. Im politischen
Spannungsfeld der verschiedenen Träger und Arten der Repräsentation gewinnen
dann auch einschlägige Theorien allein durch Bekräftigung oder Kritik politische
Bedeutung. Besonderes Gewicht kommt bei diesen Theoriebildungen ferner den
Vorstellungen über die politische Einheit des Verbandes, namentlich der Nation
zu. Es macht einen Unterschied, ob diese Einheit als etwas Vorgegebenes betrach­
tet wird, das nur aktualisiert und sichtbar gemacht werden muß, oder stärker als
eine beständige Aufgabe erscheint. Auch wie Einheit und Einheitsbildung gedacht
werden, beeinflußt naturgemäß die Repräsentationstheorien. Es gilt nicht gleich­
viel u!;ld hat nicht dieselben Konsequenzen, ob man sich die Einheit des Verbandes
als ästhetisch-moralische Realisierung von etwas Ideellem vorstellt oder die politi­
sche Einheit eher als soziale Integration realer Kräfte begreift.

3. Idealistische Konzepte: Repräsentation als Realisierung
einer höheren Art von Sein, Wertverwirklichung oder Selbstvergütung

Eine in der Weimarer Republik begründete und zumindest in Deutschland sehr
einflußreiche· Lehre hat besonders darauf abgestellt, daß Repräsentation keines­
wegs nur eine notgeborene Technik zur Herstellung verbindlicher Entscheidungen
in großen menschlichen Verbänden und für sie sei. Das ist historisch und sachlich
an sich richtig.

eARL SCHMITr und ihm (sowie RuooLF SMENO)folgend GERHARDLEIBHOLZ
machten daraus allerdings eine Gegenposition und steigerten sie zu einem höchst

9 Siehe ebd., S. 527 f.
10 Vgl. HOFMANN(Fn. I) S.392; H. DREIERDer Ort der Souveränität, in: DERS./ H. HOFMANN

(Hrsg.) Parlamentarische Souveränität und technische Entwicklung, 1986, S.l1 ff (16ff).
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fragwürdigen Repräsentations-Idealismusl'. In der Repräsentation komme, so die
Kernthese SCHMIITS, ••eine höhere An des Seins zur konkreten Erscheinung"t2.
Nach LEIBHOLZist Repräsentation einer ••spezifisch ideellen Wertsphäre verhaf­
tet", so daß nur ••transzendente Ordnungsrnächte und Ideen, Gemeinschaften, wie
z. B. die Kirche, das Volk, die Nation, der Staat, die durch bestimmte ideelle Wene

zusammengehalten werden", nicht aber wirtschaftliche oder soziale Interessen
repräsentien werden könnenlJ• Die Funktion der Repräsentation bestehe folglich
darin, diejenigen •Wene, die eine Gemeinschaft zu einer konkreten Werttotalität
zusammenschließen, der Nation sichtbar zu machen"I •.• Daß etwas, was nicht

präsent ist, gegenwänig gemacht wird", erscheint als Dialektik der Repräsentation,
welcher die .Duplizität der personellen Existenz" von Repräsentant und Reprä­
sentienem .wesensmäßig eigen" sein sollu. Da die Wenvergegenwänigung nur
von besonders qualifizienen Personen geleistet werden kann, gewinnt Repräsenta­
tion einen elitär-aristokratischen Charakterl6• In parlamentarischen Systemen
könne sich dieser Wenbezug neben der Repräsentationsfunktion der Regierung
auch in den Abgeordneten realisieren, sofern sie als Honoratioren in freier
Selbstbestimmung, nur dem Gemeinwohl verpflichtet und sozusagen .mit einem
Heiligenschein umkleidet" ihre Entscheidungen fällenI'. SCHMIIT definien die
Repräsentation geradezu als das Nichtdemokratische an der Demokratie, die er
durch Identität von Regierenden und Regienen bestimmt siehtt'.

11 Zum folg. H. HOFMANNLegitimität gegen Legalität, 1964, S.150ff; H. STEIGEROrganisatori­
sche Grundlagen des parlamentarischen Regierungssystems, 1973, S.153ff, 167ff; W.MANTL
Repräsentation und Identität, 1975, S. 149ff; H.-R. LIPPHARDTDie Gleichheit der Paneien vor
der öffentlichen Gewalt, 1975, S. 530 ff; H. RAUSCHRepräsentation und. Repräsentativverfas­
suog, 1979, S.28, 36 f, 42 ff u. ö.; V. HARTMANNRepräsentation in der politischen Theorie und
Staaulehre in Deutschland, 1979, S.259ff; DERS.Zur Staatsrechulehre der Weimarer Verfas­
sung, in: JöR NF 29 (1980), S.43ff; K.-U. MEYN Kontrolle als Verfassungsprinzip, 1982,
S.135 ff. J. KIMM\! Das Repräsentativsystem unter besonderer Beachtung der historischen
Entwicklung der Repräsentation und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgmchu, 1988,
S.89ff.

12 C. ScHMrrT Verfassungslehre, 1928 (6. Aufl. 1983), S.210; vgl. damit: D1!RS.Römischer Katholi­
zismus und politische Form, 2. Aufl. 1925 (Neuausg. 1984).

IJ G.L\!I.HOLZ Das Weseil. der Repräsentation und der Gestaltwandd der Demokratie im
20.Jahrhundert (1929), 3.Aufl. 1966 (ND dieser Ausg. u.d.T.: Die Repräsentation in der
Demokratie, 1973), S. 32 ff; D\!RS.An. Repräsentation, in: Evangelisches Staaulexikon (EvStL),
3. Aufl., hrsg. v. R. HERZOG u. a. 1987, Sp. 2986 ff (2987); ähnlich ScHMITTVerfassungslehre
(Fn. 12) S.210, 217.

14 LEIBHOLZEvStL (Fn. 13) Sp. 2988 f..
u Ebd., Sp.2986; ganz ähnlich.ScHMITT Verfassungslehre (Fn.12) S.209f.
16 Vgl. SCHMITTVenassungslehre (Fn.12) S.219; LEI.HOLZ Wesen der Repräsentation (Fn.13)

S.I66ff.

t, L\!IBHOLZWesen der Repräsentation (Fn. 13) S. 175f.
t' ScHMrrT Verfassungslehre (Fn.12) S.204f, 218. Eine .kraftvolle Repräsentation" (ebd. S.315)

kann sich SCHMITTnur gegen das Parlament vorstellen. Daß Repräsentation und Souveränität
prinzipidl unvereinbar seien, behauptet auch S. LANDSHUTDer politische Begriff der Repräsen­
tation, 1964, in: Zur Theorie und Geschichte der Repräsentation und Repräsentativverfassung,
hrsg. v. H. RAUSCH1968, S.482 ff; vgI. dazu auch D. STERNBERGERKritik der dogmatischen
Theorie der Repräsentation (1971), in: DER5.Herrschaft und Vereinbarung, Schriften III, 1980,
S. 173ff (213 ff). - Die Entgegensetzung von Volkssouveränität und Repräsentation hat ihr
Pendant in der Schwierigkeit, Demokratie als Idee der Autonomie mit Souveränität als
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Derlei idealistische, von Weimarer Einheitssehnsüchten motivierte Stilisierun­

gen führen mehr oder weniger zwangsläufig zur Kritik an der schlechten Realität,
insbesondere zur Abwertung der bestehenden parlamentarischen Einrichtungen
und deren tatsächlichen Verfahrensweisen. LEIBHOLZhat die Parlamente in der

von den Parteien dominierten Demokratie denn auch als ••plebiszitäre Hilfsorgani­
sationen" ohne wirklichen Repräsentationscharakter bezeichnet".

Ähnlichen Vorbehalten begegnet die im Kern moralische Repräsentationslehre
HEUERT KROGERS,welche die bundesrepublikanische Entwicklung aus der Tradi­
tion der deutschen Pflichtenethik heraus kontrapunktiert. Repräsentation erscheint
ihm als der" W eg zur Richtigkeit von Sein und Handeln des Staates" durch "Selbst­
Vergütung" der staatlichen Gruppe, deren Repräsentanten das ••bessere Ich" des
Staatsvolkes verkörpernzo• Im Widerspruch zum (rousseauistischen) Gedanken
demokratischer Identität, im Gegensatz aber auch zum (angelsächsischen) Wettbe­
werbsmodell verlangt die Idee der Repräsentation nach KROGER"vom natürlichen
Menschen eine spontane innere Wandlung mindestens im Maße einer ersten Selbst­
Erhebung und Selbst-Berichtigung über seine natürliche Natur hinaus und erwar­
tet aus einer Kombination und Steigerung solcher Selbst-Erhebungen und Selbst­
Berichtigungen das Höchstmaß der dem Menschen überhaupt erreichbaren Rich­
tigkeit"ZI. Weil es bei der Wahl angeblich um die Auslese der Besten des Volkes
und nicht um die parlamentarische Abbildung partikulärer Interessen geht, sieht
KROGERschon im Wähler eine in diesem Sinne "repräsentative Figur"22. Schlech­
terdings repräsentationswidrig erscheint es ihm demzufolge, "wenn sich ein Parla­
ment in irgendeiner Weise über die Meinung des Volkes unterrichtet und seine
Entscheidungen hiernach bestimmt"2J. Prinzipiell verfehlt sind .demgemäß natür­
lich auch alle Arten von Plebisziten. Bestätigt diese Lehre in dem letzten Punkt
auch die das Grundgesetz wie die meisten Politiker und Staatsrechtler in der
Bundesrepublik bestimmende Angst vor VolksentscheidungenZ\ so vermochte sie
darüber hinaus am Vorabend der unruhigen Jahre von 1968 an doch keine breitere
Wirkung zu erzielen.

4. Realistische Konzepte: Repräsentation als Herrschaftstechnik,
Arbeitsteilung oder Interessenvermittlung

Sozusagen die vergleichsweise realistische Urform dieses moralisch verinnerlichten
Repräsentationsgedankens findet sich in der publizistischen Wegbereitung der

Ausdruck einer zu einem höchsten Punkt gesteigenen Herrschaft zu vermitteln: vgl. W.J.
STANKrEwrczIn Defense of Sovereignty, in: DERS.(ed.), In Defense of Sovereignty, London
u. a. O. 1969, S. 3 ff; M. KRIELEEinführung in die Staatslehre, 1975, S. 188.

•• LEIBHOLZAn. Volksvenretung, in: Evangelisches Staatslexikon, 2. Aufl., hrsg. v. H. KUNSTU.
S. GRUNDMANN1975, Sp. 2836 ff (2837).

zo H. KRÜGERStaatslehre, 2. Aufl. 1966, S. 232 ff; zur Kritik P. BADURADie Tugend des Bürgers
und der Gehorsam des Untenanen, in: JZ 1966, S. 123ff; MEYN(Fn. 11) S. 238 ff; vgI. aber auch
D.SUHR Repräsentation in Staatslehre und Sozialpsychologie, in: Der Staat 20 (1981), S.517ff.

21 KRÜGER(Fn.20) S.238.
12 Ebd., S.250.
2J Ebd.,. S. 243.
" Vgl. dazu: H. HOFMANNBundesstaatliche Spaltung des Demokratiebegriffs?, in: FS für K. H.

NWMAYER,1985, S.281 ff.
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amerikanischen Unionsverfassung: den Federalist Papers von 1787/8825. Hierin
haben ALEXANDERHAMILTON,JAMESMADISONund JOHN JAYdas erste Konzept
repräsentativ-demokratischer Herrschaft in einem großen Flächenstaat entworfen.
Sie akzeptieren den bestehenden Interessenpluralismus und machen auf dieser
Grundlage representative democracy (HAMILTON)zum Inbegriff der Demokratie.
Die "Federalists" betrachten die unterschiedlichen Meinungen also nicht als Stör­
faktor des Repräsentationsvorgangs, sondern als dessen Grundlage. Die partikula­
ren Interessen der einzelnen Bürger bilden gleichsam das Rohmaterial, das im
Verlauf des Repräsentationsverfahrens eine Veredelung erfährt. Die durch den
stufenweisen Prozeß .kommunikative(r) Erweiterung"26 bewirkte Abschleifung
der Besonderheiten aller einzelnen Standpunkte soll letztlich zur Entbergung des
den vielen Einzelwillen zugrundeliegenden gemeinsamen Interesses führen. Dieser
.Filterprozeß"27 mache es möglich und stelle sicher, daß die abschließende Mehr­
heitsentscheidung der Repräsentanten immer auf die Bestrebungen, Interessenkal­
küle und Zwecksetzungen der Bürger bezogen bleibt, wenngleich in verfeinerter
und reflektierter Gestalt.

Auf dem europäischen Kontinent hat dann der große Verfassungskonstrukteur
SIEYESin der Französischen Revolution unter dem Begriff der Nationalrepräsenta­
tion "mit gleicher grundsätzlicher Kraft die Souveränität des Gemeinwillens wie
die Notwendigkeit seiner Repräsentation verkündet"28. SIEYESwar durchdrungen
vom Gedanken gesellschaftlichen Fortschritts kraft umfassender Arbeitsteilung.
Neben der Steigerung der Rationalität durch freien Austausch der Argumente
behauptete er sowohl für verfassunggebende wie für gesetzgebende Versammlun­
gen eine Steigerung der Effektivität und Leistungsfähigkeit des politischen Systems
infolge funktionaler Ausdifferenzierung spezieller Repräsentationsorgane2'.

Den Kompromißcharakter der Demokratie hervorhebend, hat 150 Jahre später
HANs KELSENden Gedanken der Repräsentation als einer wegen der .Kompli­
ziertheit der sozialen Verhältnisse" unausweichlichen Entwicklung wiederaufge­
nommen: vom Urbild direkter, unmittelbarer Demokratie und autonomer Selbst-

25 The Federa1ist Papers. ALEXANOERJiAMILTON,JAMESMADISON,JOHN JAYTextausgabe, hrsg.
v. C.RoSSrrER New York 1961; dazu neuestens HALLER(Fn.7) S.96ff; J.HEIDEItING Die
Verfassung vor dem Richterstuhl - Vorgeschichte und Ratifizierung der amerikanischen
Verfassung 1787-1791, 1988, bes. S.302ff, 379ff; H.DIlEIER Demokratische Repräsentation
und vernünftiger Allgemeinwille - Die Theorie der amerikanischen Federalists im Vergleich
mit der Staatsphilosophie Kants, in: AöR 113 (1988), S.450 ff (458 ff); M. WHrrE Philosophie,
The Federa1ist, and the Constitution, New York IOxford 1987, S. 138ff, 145ff.

16 HALLER(Fn.7) S. 148.
27 HEIDEItING(Fn.25) S.328.
21 E.ZWJ!IGDie Lehre vom Pouvoir Constituant, 1909, S.118.
19 Vgl. E.]. SIEYESPolitische Schriften 1788-1790, hrsg. v. E. SCHMfITu. R. REICHAROT2. Auf!.

1981, S.225ff, 266f. Siehe dazu K. LOEWllNSTEINVolk und Parlament nach der StaatstheOrie
der französischen Nationalversammlung von 1789, 1922 (ND 1964), S.loff, 205ff, 238, 256f,
290 ff; ST.BIlEUERSozialgeschiQ/lte des Naturrechts, 1983, S.394 ff; E. SCHMfITRepräsentation
und Revolution, 1969, S.I77ff, 277ff; OERS.Repraesentario in toto und repraesentatio singula­
riter, in: HZ 213 (1971), S. 529ff (563 ff); P. BAOURAin: Bonner Kommentar zum Grundgesetz
(BK), An. 38 (Zweitbearb. 1966), Rdn.3ff, 12, 13; HOFMANNRepräsentation (Fn.l) S.407f;
M. FORSYTHReason and Revolution. The Political Thought of the Abbc! Sieyes, New York I
Leicester 1987, S.128ff.
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bestimmung aller hin zur Übertragung der Entscheidungsmacht auf Vertreterver­
sammlungen, die nach dem Mehrheitsprinzip entscheidenJO• Weil ihm Repräsenta­
tion folglich als Notbehelf und Kompensation für die im Grunde erstrebenswerte,
aber nicht realisierbare Urform der direkten Demokratie erscheint, begreift KEL­
SENdie auf den Legitimations- und Autorisationszusammenhang abstellende Iden­
tität von Volks- und Repräsentantenwillen als notwendige und keineswegs abwer­
tend gemeinte .Fiktion")I. Gleichwohl versteht er Repräsentation jedoch nicht nur
formal als sozialtechnisches Mittel zur Erzeugung der staatlichen Ordnung. Im
historischen Rückblick wird der parlamentarischen Repräsentation vielmehr das
Verdienst des politischen Ausgleichs und der Mäßigung des Demokratiegedankens
zugesprochen. Das Parlament sei nicht nur ein Produkt notwendiger Arbeitstei­
lung, sondern schaffe die für die soziale Integration notwendige Möglichkeit, die
bestehenden Differenzen .nicht auf blutig revolutionärem Wege zu überwinden,
sondern friedlich und allmählich auszugleichen"n. In dieser pragmatischen Sicht
notwendiger Verarbeitung gesellschaftlicher Gegensätze ist dann weder die Ergän­
zung des Repräsentationsprozesses um plebiszitäre Elemente noch die offenkundig
beschränkte Leistungsfähigkeit der partei- und interessengebundenen Abgeordne­
ten ein grundsätzliches Problem.

Gemessen an KELSENSnüchternem Konzept ist ein theoretischer Rückschritt,
was allein vor dem Hintergrund der Wertrepräsentationsideologie als bundesrepu­
blikanischer Fortschritt an Realismus erscheint: nämlich die Rede von der "Reprä­
sentation organisierter Interessen")). Weil die Parteien, so die These, mittlerweile
zu staatlichen Institutionen geworden seien, die Gesellschaft im Verhältnis zum
Staat der Repräsentation jedoch nicht entbehren könne, seien n~n eben Kirchen,
Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und sonstige Interessengruppen an deren
Stelle getreten: als Vertretung und Verkörperung gesellschaftlicher Belange gegen­
über dem Staat. In diesem Kontext bedeutet Interessenrepräsentation also bloß das
Herantragen verbandlich vorstrukturierter und organisierter Interessenstand­
punkte an den nach wie vor als Einheit vorausgesetzten Staat. Damit fällt der
Begriff der Repräsentation auf den Gedanken der Vermittlung zwischen Gesell­
schaft und Staat zurück, wie ihn einst die deutschen Liberalen des Vormärz zur

Überbrückung der Gegensätze zwischen der aufgeklärten bürgerlichen Erwerbs­
und Bildungsgesellschaft und der monarchischen Staatsanstalt entwickelt hatten)·.

5. Parlamentarische Repräsentation in der Demokratie

Staatsrechtliche Repräsentation hat nicht nur mit verbindlicher Entscheidungsfin­
dung, sondern auch mit der sie tragenden politischen Einheitsbildung zu tun. In

lO Vgl. H. KELSENVom Wesen und Wert der Demokratie, 2. Aufl. 1929 (ND 1981), bes. S.27ff.
Dazu näher: H. DItEIIlIlRechulehre, Staatssoziologie und Demokratietheorie bei Hans Kelsen,
1986, S. 249 ff.

11 KELSEN(Fn. 30) S.30; DERS.Allgemeine Staaulehre, 1925 (ND 1960), S.301 ff. Siehe dazu auch
MANTL(Fn.lI) S.65ff.

n KELSENStaaulehre (Fn. 31) S.361.
Jl J. H. KAISERDie Repräsentation organisierter Interessen, 2. Aufl. 1978, bes. S. 354 ff; DERS.Art.

Repräsentation, in: Staaulexikon der Görres-Gesellschaft, 6. Aufl., Bd.6, 1961, Sp. 865 ff (867).
•• Vgl. HOFMANNRepräsentation (Fn.l) S.446ff.
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beidem stellt sich die Identität eines komplexen Verbandes her und darls. Mit der
Individualisierung und Pluralisierung, mit der sozialen, politischen, kulturellen und
konfessionellen Segmentierung der modernen Gesellschaft wird die Herstellung und
Bewahrung einer Einheit zum zentralen ProblemJ6• Die beliebte Formel, wonach in
der Französischen Revolution an die Stelle des Willens des absoluten Monarchen der

Wille der souveränen Nation getreten sei, ist geeignet, darüber hinwegzutäuschen,
daß der individualistisch gedachte Wille des Volkes selbst bei größtmöglicher
nationaler Homogenität ein Mythos oder eine Fiktion ist37.Erst recht zeigt sich in
einer inhomogenen Gesellschaft der den Staat tragende, nämlich alJgemein verbind­
liche und damit Einheit zugleich her- und darstellende. Wille" des Volkes als eine
organisations-, formulierungs- und gestaltungs bedürftige Größe.

Demokratische Repräsentation des Volks. willens" kann daher nicht einfach als
Spiegelung, Verdichtung, Aktualisierung, Umsetzung oder Umformung einer
zumindest latent irgendwie präexistenten statischen Einheit gedacht werden. Sie
darf sich aber auch nicht zur statistischen Unverbindlichkeit eines punktuellen
demoskopischen Meinungsbildes verflüchtigen. Nicht zur Einheit, sondern zur
Verdoppelung und Verschärfung der Zwietracht würde eine Repräsentation füh­
ren, die nichts anderes wäre als die verhälmismäßige Abbildung der widerstreiten­
den Meinungen und Interessen. Andererseits genügt es dem Demokratieprinzip
nicht, wenn staatliche Stellen als Institute der Repräsentation sich um die Verwirk­
lichung des Gemeinwohls bemühen - selbst dann nicht, wenn sie damit Erfolg
haben. Denn das wäre eine »vom Volk und dem demokratischen Prozeß abgelöste
Bestimmung der öffentlichen Interessen, der Belange der Allgemeinheit, des
alJgemeinen Wohls"31. Demokratische Identität als Kern- und Bezugspunkt demo­
kratischer Repräsentation läßt sich nicht in einer höheren Seinsebene oder einem
Wertehimmel jenseits der Einzelwi1len verankern, sondern muß aus ihnen gewon­
nen, von ihnen abgeleitet werden. Es reicht, sagt das Bundesverfassungsgericht,
nicht hin, daß .eine Obrigkeit sich bemüht, noch so gut für das Wohl von
,Untertanen' zu sorgen; der Einzelne soll vielmehr in möglichst weitem Umfange

)5 Zum Problem kollektiver Identität in Soziologie und Sozialphilosophie jetzt: A. BLANItENAGEL
Tradition und Verfassung, 1987, S.345ff.

36 Dazu H. HELLERStaatslehre, 6. Auf!. 1983, S.259 ff, 269 ff; DERS.Politische Demokratie und
soziale Homogenität (1928), in: Grundprobleme der Demokratie, hrsg. v. U. MATZ1973, S. 7 ff
(10ff); P. HÄBERLEDie Verfassung des Pluralismus, 1980, z. B. S. 45ff, 55 ff; DREIERDemokra­
tische Repräsentation (Fn. 25) S.456 ff, 464 ff. Jüngster Überblick über die Pluralismus-Diskus­
sion: P. DUNLEAVYIB. O'LEARYTheories of the State - The Politics of Liberal Democracy,
Houndmills 1987, S. 13ff.

" Hierzu und zum folg.: R. A. RHINOWGrundprobleme der schweizerischen Demokratie, in:
Zeitschr. f. Schweizerisches Recht, NF 103 n (1984) S. 111ff (172 ff); H. HOFMANNParlamenta­
rische Repräsentation und parteienstaatliche Demokratie, in: DERS.Recht - Politik - Verfas­
sung, 1986, S. 249ff; DREIER(Fn. 10) S. 12, 22 f; A. GREIFELDZur Entstehung des Staatswillens
aus dem Bürgerwillen nach dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes, in: Demokratie und
Wirtschaft, hrsg. v. J.MARltO u. A.SToLz 1987, S.123ff; P.BADURADie parlamentarische
Demokratie, in: Handbuch des Staatsrechts, hrsg. v. J. ISENSEEu. P. KIRCHHOFBd. I, 1987, §23
Rdn.28, 29; E.-W. BÖCKENFÖRDEDemokratische Willensbildung und Repräsentation, ebd.,
Bd.II, 1987, §JO Rdn.9.

" E.-W. BÖCKENFÖRDEDemokratie und Repräsentation, 1983, S.22; DERS.Demokratie als
Verfassungsprinzip, in: HdbStR Bd. I (Fn.37), § 22 Rdn.5.
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verantwortlich auch an den Entscheidungen für die Gesellschaft plitwirken"J9.
Deshalb vermag die bloße Billigung staatlichen HandeIns, wie sie ebenso nichtdemo­
kratischen Herrschaften zuteil werden kann, den staatlichen Einrichtungen nach
demokratischem Verständnis keinen repräsentativen Charakter zu verleihen40. Daß
die politischen Parteien entgegen der Auffassung von LEIBHOLZ keine bloßen

Verstärker und Sprachrohre des Vj>lkswillens sind und das Problem demokratischerRepräsentation sich durch die.ie vemeintlich besondere parteienstaatliche Form
unmittelbarer Demokratie nicht erledigt hat, bedarf heute keines detaillierten
Nachweises mehr4l.Kein Wunder, wenn angesichts so vieler Schwierigkeiten einer
demokratischen Repräsentation des Volkes und seines. Willens" immer wieder die
Alternative unmittelbarer Partizipation des einzelnen an der StaatsWillensbildung in
Akten direkter Demokratie beschworen wird. Aber auch dies ist nur scheinbar eine

Alternative: Auch hier handeln die Aktivbürger für das Gesamtvolk, auch hier ist die
Mehrheitsentscheidung verbindlich für alle. Die repräsentative Struktur direktdemo­
kratischer Entscheidungsprozesse ist lediglich verdeckt42• Die vermeintliche Unmit­
telbarkeit der Teilhabe erweist sich als .eine andere Art der Mediatisierung"o. Das
staatsrechtliche Problem der Repräsentation kann so nicht umgangen, das Problem
einer demokratischen Theorie dieser Repräsentation nicht als Schwierigkeit allein der
inneren Spannung oder vermeintlichen Widersprüchlichkeit der parlamentarischen
Demokratie oder des pluralistischen Parteienstaates relativiert werden.

Unter den gegebenen sozialen, politischen und kulturellen Bedingungen müs­
sen die Entscheidungen der staatlichen Vertretungsorgane als (einstweilige) End­
punkte eines komplexen und vielschichtigen Verfahrens der Artikulation, Abglei­
chung, Korrektur und Neudefinition politischer Bestrebungen qnd aller möglichen
Interessen verstanden werden. Demokratische Repräsentation ist damit ein facet­
tenreicher Gestaltungsprozeß, der das Parlament übergreift. Die demokratische
Vertreterversammlung hat in der ••Repräsenutionspyramide"44 des modernen Staa­
tes zwar einen Repräsenutionsvorrang, aber kein Repräsenutionsmonopol. Der
Umstand, daß der institutionalisierte staatliche Willensbildungsprozeß von allen
informellen politischen Prozessen klar unterschieden und dessen Eigengesetzlich­
keit gewahrt werden muß, erlaubt dennoch nicht, ihren Zusammenhang, die
Rückkoppelungen und Wechselwirkungen zu negieren und Staats- und Volkswil­
lensbildung als für sich existierende Größen zu behandeln4s. Die Vorstellung, daß

,. BVerfGE 5, 85 (205).
•• Dazu allgemein H. DREIERStaatliche Legitimität, Grundgesetz und neue soziale Bewegungen,

in: Demokratie und Wirtschaft (pn.37) S.139ff.
., Vgl. dazu HOFMANN(Fn.37).
U Vgl. H.MEYER Wahlsystem und Verfassungsordnung, 1973, S.199; RHINOW(Fn.37) S.210.
" P. BADURADie politische Freiheit in der Demokratie, in: PS für H. SIMON1987, S. 193ff (207).
•• H. P. BULLDiskussionsbemerkung, in: VVDStRL 33 (1975), S.137; vgl. auch K. EICHENBER-

GERGesetzgebung im Rechtsstaat, in: VVDStRL 40 (1982), S. 7ff (23).
•• Vgl. H. HOFMANNVerfassungsrechtliche Sicherungen der parlamentarischen Demokratie, in:

Konsens und Konflikt, hrsg. v. A. RANDELZHOFERU. W. SOss 1986, S. 267 ff; D. GRIMMDie
politischen Parteien, in: Handbuch des Verfassungsrechts, hrsg. v. E. BENDA,W. MAIHOFER,
H.-J. VOGELStudienausgabe, Teil I, 1984 (Hdb. VerfR), S.317ff, 327ff. Zur Kritik an der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts s. bereits H. ZWIRNERDie Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts zur Parteienfinanzierung, in: AöR 93 (1968), S. 81 ff (111 ff).
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das Staatsvolk in einem periodisch wiederkehrenden punktuellen Akt, in dem
Volks- und Staatswillensbildung ausnahmsweise zusammenfallen, das parlamenta­
rische Repräsentationsorgan kreiert, um danach in politische Bedeutungslosigkeit
zurückzufallen (sofern es sich nicht in einer direktdemokratischen Eruption
äußert), geht an der Realität des modernen Verfassungsstaates46 ebenso vorbei wie
an der Idee demokratischer Souveränität. Symbol für die demokratische Verflech­
tung staatlich institutionalisierter und gesellschaftlich informeller politischer Pro­
zesse ist die Öffentlichkeit der Parlamentsverhandlungen.

Wird der gesellschaftliche Werte- und Interessenpluralismus nicht als Gefahr
für die Repräsentation, .sondern als deren Grundlage betrachtet, so kommt den
Faktoren der ••Vorformung des politischen Willens"47 besondere Bedeutung zu.
Zu nennen sind:

der Prozeß öffentlicher Meinungsbildung, insbesondere die Nutzung der
demokratischen Mitwirkungs- und Kommunikationsrechte jenseits· des
Wahlrechts48;

die Interessenverfolgung durch Verbände (soweit die Interessen organisa­
tionsfähig sind) und die damit verbundene Vorklärung und Vorstrukturie­
rung49;

die politischen Parteien in ihrer Eigenschaft als Massenintegrationsparteien
(••Volksparteien")So.

Als Massenorganisationen mit allgemeinen Programmen unterscheiden sich die
politischen Parteien von Interessenverbänden kategorial. Die Parteien haben die
Aufgabe, kontinuierliche politische Partizipation zu vermitteln, Interessen zu
sichten, zu bündeln und zu gewichten, nichtorganisierte und durchset2ungsschwa­
che Interessen wahrzunehmen, politische Programme zu entwickeln, zudem Füh­
rungspersonal auszubilden und zu präsentieren und mit alledem Entscheidungsal­

ternanven zu strukturieren. Das Gelingen des demokratischen Reiräsentations-

•• Vgl. E. BOHNE Der informale Rechtsstaat, 1981, S. SO ff, 71 ff, 116ff, 234 ff: H. SCHULZE-
FII!UTZDer informale Verfassungsstaat, 1984, insbes. S.96.

47 Der Begriff stammt von U. SCHEUNERDer Staat und die intermediären Kräfte, in: Zeitschrift für
evangelische Ethik 1 (1957), S.30ff, 34ff. Das BVerfG hat ihn aufgenommen: E 8, 104 (113,
115):20,56 (98). - Zum folgenden auch die sozialwissenschaft1iche Studie von C. SCHULZDer
gezähmte Konflikt. Zur Interessenverarbeitung durch Verbände und ParteieG, 1984, insb. S. 9 ff,
SOff.

4' Vgl. W. SCHMITf GLAESERDie grundrechdiche Freiheit des Bürgers zur Mitwirkung an der
Willensbildung, in: HdbStR Bd. 11(Fn. 37) §31 Rdn.21 ff: M. KLOEPFERöffendiche Meinung,
Massenmedien, ebd., § 35 Rdn. 23 ff: dazu F. ScHARPPDemokratietheorie zwischen Utopie und
Anpassung, 2. Aufl. 1972, S. 87 ff.

4' Dazu neuestens K. DAMAScHItEDer Einfluß der Verbände auf die Gesetzgebung, 1986, insbes.
S.16ff: U. v.ALEMANNOrganisiene Interessen in der Bundesrepublik, 1987: H.-P. UU.MANN
Interessenverbände in Deutschland, 1988; s. bereits U. SCHEUNERDas repräsentative Prinzip in
der modernen Demokratie (1961), in: DERS.Staatstheorie und Staatsrecht. Gesammelte Schrif­
ten, 1978, S. 245 ff (265 ff): DERS.Politische Repräsentation und Interessenvenretung (1961), .
ebd., S. 337 H.

so Eingehend hierzu und zum folg. MEYN(Fn.11) S.262ff, 370H: vgl. auch K.HESSE An.Par­
teien, politische, in: EvStL (Fn.13) Sp. 2435 ff (2440 ff): W. MössLE Regierungsfunktionen des
Parlaments, 1986, S.20 ff: sowie SCHEUNERDie Parteien und die Auswahl der politischen
Leitung im demokratischen Staat (1958), in: DERS.(Fn. 49) S. 347 ff (352 ff), sowie ebd., S. 344 ff.

"
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prozesses hängt heute in hohem Maße davon ab, daß die (durch Ptofessionalisie­
rung und Oligarchisierung gekennzeichneten und unter kurzfristigem Erfolgs­
druck stehenden) politischen Parteien ihrer besonderen Repräsentationsfunktion
gerecht werden. Sie besteht in der Aufnahme und Durchsetzung nicht organisier­
barer ,allgemeiner' Belange einschließlich der Sorge für künftige Generationen
sowie der Entwicklung langfristiger Strategien, Perspektiven und Reformkonzepte
für die Ordnung des politischen Gemeinwesens.

11. Die staatsrechtlichen Fragen demokratischer Repräsentation

t. Parlamentarische Repräsentation und Volkssouveränität

Versteht man Demokratie· von der Idee individueller Selbstbestimmung her als
Form der Identität von ••Subjekt und Objekt der Herrschaft", als ••Herrschaft des
Volkes über das Volk"sl, so stellt die direkte (und dazu möglichst einstimmige)
Entscheidung aller Bürger über die gemeinsamen Angelegenheiten den Idealfall
dar. Die repräsentative Demokratie erscheint demgegenüber als defizienter
Moduss2. Diese Sicht ist vor allem durch ROUSSEAUfixiert worden, der die

Souveränität der egalitären Staatsbürgergesellschaft verkündet und diese Souverä­
nität zugleich für unteilbar und nicht repräsentierbar erklärt hatS). Da die oft
beschworene athenische Demokratie den modernen Nationalstaaten jedoch aus
vielerlei Gründen nicht als Muster dienen kann und weil Identität bloß einen

theoretischen Grenzfall darstellt, welcher den Staat überflüssig machte, ist diese
Betrachtungsweise sachlich wie historisch wenig sinnvollS4•

In Wahrheit hat weder die representative democracy der ••F~deralists" noch die
Nationalrepräsentation nach dem gleichfalls epochemachenden Modell des ABBE
SIEYESder souveränen Nation irgendetwas genommen, sie ••mediatisiert" oder
durch eine ••souveräne Vertretung der Nation" ersetztSS, sondern sie als Kreations­
organ der Volksvertretung allererst konstituiert und organisiert. Vor dem damit
gesetzten Ende der ständisch-korporativen Partikularrepräsentation und dem
nationalen Alleinvertretungsanspruch der Monarchie hat es in der Staatenwelt ein
irgendwie handlungsfähiges Rechtssubjekt Staatsvolk im Sinne einer prinzipiell
egalitären Staatsbürgergesellschaft nirgends gegeben. Und es hat rechtlich nie auf
eine andere als repräsentative Weise existiert. Der entscheidende Gegensatz ist
folglich nicht der zwischen Volkssouveränität und Repräsentation, sondern jener
zwischen demokratischen und nichtdemokratischen Formen der Repräsentation.
Der springende Punkt liegt darin, daß die parlamentarische Repräsentation ihren

SI KELSENWesen und Wert der Demokratie (Fn.30) S.14 .
• 2 Hierzu und zum folg. eindringlich E.- W. BÖCKENFÖRDEMittelbare/repräsentative Demokratie

als eigentliche Fonn der Demokratie, in: FS-für K. EICHENBERGER1982, S. 301 ff.
S) J.-J. RoussEAu Du Contrat socia! Il I.
•• Vgl. zum folg. auch A. H. BIRCHRepresentation, London 1971, S.30ff; P. GRAFKIELMANSEGG

Volkssouveränität, 1977, S.156ff; KRIELE (Fn.18) S.228ff, 240ff; M. TRAPP Über einige
Unterschiede zwischen antiker und moderner Staatsauffassung, in: PVS 29 (1988), S..lIoff .

•• So aber ZWEIG(Fn.28) S.239.
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besonderen Charakter, ihre spezifische Gestalt gerade aus der Idee der Volkssou­
veränität erhältS6, genauer: aus der Idee der Souveränität des einen egalitären (nicht
ständisch, korporativ oder sonstwie .organisch" aufgebauten) Staatsvolkes. So
gesehen ist Repräsentation durch eine gewählte Volksvertretung .die praktische
Verwirklichung der Volkssouveränität in einem verfassungsrechtlich geordneten
Staat"~7. Umgekehrt muß sich diese Art von Repräsentation in der Praxis folglich
immer wieder als taugliche Vermittlungs- und Realisierungsform der Volkssouve­
ränitätsidee erweisen. Denn darauf ruht der Anspruch, Demokratie im Sinne einer
Vermittlung zwischen .Selbstbestimmung und Fremdherrschaft auch in einem
Flächenstaat zu realisieren. Dafür genügt die Herstellung eines formalen Legitima­
tions- und Zurechnungszusammenhanges nicht. Darüber hinaus muß das Handeln
der Leitungsorgane so beschaffen sein, .daß die einzelnen und die Bürger insge­
samt (das Volk) in diesem Handeln sich wiederfinden können·~·. Und um dies zu
garantieren, reicht wiederum die staatliche Institutionalisierung eines repräsentati­
ven Willensbildungsprozesses nicht hin.

Demokratische Repräsentation im Sinne des Grundgesetzes soll daher verstan­
den werden als die in einem rechtlich gesicherten Umfeld freier, also auch vielfältig
organisierter politischer Kommunikation durch Wahlen nach demokratischen
Grundsätzen begründete und ständig erneuerte Beziehung der Autorisierung und
Anerkennung sowie der Kontrolle und Kritik zwischen dem durch die Wahlbe­
rechtigten verkörperten Staatsvolk und der aus den gewählten Abgeordneten als
Grundlage und Zentrum des Regierungssystems gebildeten Volksvertretung~9. .

2. Herrschattscharakter, Zentralität und Einheit der Repräsentation in der
parlamentarischen Demokratie

Parlamentarische Repräsentation im Zeichen der Volkssouveränität bedeutet nach
alledem nicht Aufhebung von Herrschaft, sondern eine bestimmte Art ihrer
Organisation, Legitimation und Kontrolle. In der Demokratie ist das Parlament
die vom Volk unmittelbar legitimierte und damit höchste Herrschaftsinstanz60,
Inbegriff demokratischer Staatlichkeit. Über das Gesetzgebungsrecht und den
Einfluß auf Bildung und Ausübung der Regierung im sog. parlamentarischen
Regierungssystem fungiert das vom Volk gewählte Parlament als Gravitationszen­
trurn des Verfassungsstaates6l• Deshalb müssen .aIIe an die ältere Staatslehre
anknüpfenden Vorstellungen vom Staat als einer vorfindlichen, über und außerhalb

" Grundlegend M. DRATHDie Entwicklung der Volksrepräsentation, 195~, S. 7 ff, 12ff.
'7 P. BADURAStaatsrecht, 1986, D 10.
" BÖCKENfÖItDEDemokratie und Repräsentation (Fn. 38) S. 19. Das BVerfG spricht in ähnlicher

Weise von einem .Verantwortungs- und Vertrauenszusammenhang· (E~2, 125/142).
" Ähnlich, aber formaler: BADURA(Fn.37) Rdn. 3t.
60 Vgl. K. HESSEGrundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 16.Auf!.

1988, Rdn. 57~; H. RAUSCHBundestag und Bundesregierung, ~. Auf!. 1976, S. 75 f; F. SCHÄfER
Der Bundestag, 2. Auf!. 1975, S. 13ff, 39, ~8. .

61 Vgl. DRATH(Fn.56) passim; MÖSSLE(Fn.50) passim. Siehe auch MEYN(Fn.tI) S. ~ ff, 23~ ff
u. ö.; S. MAGIERAParlament und Staatsleitung in der Verfassungsordnung des Grundgesetzes,
1979, S.159ff (167ff), 228ff.
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der Gesellschaft stehenden~ - und demgemäß über das Volk erhabenen ­
"substanzhaften Einheit die Wirklichkeit des modernen Staates verfehlen"62. Die

Idee der Volkssouveränität läßt also auch keinen Raum für einen Gegenpol der
demokratischen Repräsentation, für ein andersartiges ,Gegenüber'. Es gibt keine
aus eigenem, höherem Recht legitimierte Instanz mehr, der die verschiedenartigen
Meinungen, Bestrebungen und Interessen der Gesellschaft bloß ,präsentiert' wer­
den6J. Damit sind insbesondere alle staatsrechtlichen Vorstellungen von einer
Mittelposition des Parlaments zwischen Gesellschaft und Staat (und damit außer­
halb der eigentlichen Staatsanstalt) überholt, wie sie die Altliberalen des Vormärz
begründet und der deutschen Staatslehre vererbt haben64. Überholt ist sonach auch
die Auffassung von einer nur defensiven oder negativen Funktion des Parlaments.
Damit war die bloße Verteidigung von Rechten und Wahrung von Interessen
durch Beschränkung und Rationalisierung gouvernementaler Machtausübung
gemeint, eine Einstellung, welche selbst die Parteien des Bismarckreiches prägte,
die Parlamentarisierung der Reichsregierung praktisch unmöglich machte und
noch das Weimarer Regierungssystem belasteteM. Positiv formuliert: die parlamen­
tarische Volksvertretung ist "von ·der Peripherie in das Zentrum des Staates"
gerückt".

Parlamentarische Repräsentation im Zeichen modern verstandener Volkssou­
veränität, d. h. nach Maßgabe des Prinzips der Souveränität des egalitären Staats­
bürgervereins, bedeutet darüber hinaus die Verkörperung des Staatsvolks, genauer:
der Aktivbürgerschaft als einer trotz aller sozialen, politischen, wirtschaftlichen,
konfessionellen und kulturellen Gegensätze und Differenzen rechtlich gleichwohl
homogenen, prinzipiell nach einem Recht für alle lebenden Einheit. Demokratie,
hat RrcHARD THOMA gesagt, sei einerseits die volle politische Emanzipation der
sozialen Unterschicht, andererseits die Abschaffung aller stabil-unabsetzbaren
Obrigkeit. Und weiter: "Demokratisierung ist der Name für das welthistorisch
epochemachende Wagnis der abendländischen Zivilisation, die handarbeitenden
Klassen trotz oder wegen ihrer gewachsenen, ja vielleicht alle andern Klassen und
Gruppen üb erwachsenden Zahl zu gleichem Rechte in den Staat hineinzunehmen.
Es ist der Versuch, die ordnende Herrschaftsgewalt aus einem Herrn und Bändiger
über einer interessengespaltenen Gesellschaft zum Geschöpf und Diener einer

irgepdwie im Grunde doch als interessensolidarisch begriffenen Nation zumachen. Eine Resultante mannigfaltigster Komponenten und Entwicklungen,
unter denen, wenn nicht das schwerste, so doch auch nicht das leichteste Gewicht

der Entfaltung der Idee der Freiheit, Gleichheit und brüderlichen Verbundenheit

62 K.HESSEBemerkungen zur heutigen Problematik und Tragweite der Unterscheidung von Staat
und Gesellschaft (1975), in: Staat und Gesellschaft, hrsg. v. E.-W. BÖCKENFÖIl.DE1976, S. 484 ff
(489); ähnlich SCHEUNEIl.Politische Repräsentation (Fn.49) S.338.

" Ausführlich dazu D.JEscH Gesetz und Verwaltung, 2. Auf!. 1968, S. 76ff, 92ff .
•• Vgl. bei Fn.62.
os Vgl. H. HOFMANNDas Problem der cäsaristischen Legitimität im Bismarckreich, in: DERS.

Recht - Politik - Verfassung, 1986, S. 181ff (200 ff) m. w. N.
•• MössLE (Fn. 50) S. V: ausführlich S.132 ff; s. auch bereits JESCH(Fn.63), S.205.
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zukommt. "'7 Daß dem ein demokratisches, d. h. allgemeines und gleiches Wahl­
recht zu entsprechen hat, ist selbstverständlich.

Korrespondieren muß dieser Demokratisierung indes auch die vollständige
rechtliche Homogenität des Parlaments, die Überwindung aller Partikularitäten
der Repräsentation. Bewirkt wird dies durch das klassische Instrument des freien
Mandats". Der dem historischen Muster der französischen Verfassung von 1791
folgende Satz des Art. 38 I 2 GG, wonach die Abgeordneten Vertreter des ganzen
Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden sind, bezeichnet einen
geschichtlichen Entwicklungsschritt von außerordentlicher Tragweite. Voll zu
würdigen ist das freilich nur vor dem Hintergrund des ancien regime.

Heute scheint jene Formel auf den ersten Blick eher überständig und realitäts­
fern. In Wahrheit ist s~e jedoch - befreit man sie von ideologischem Ballast ­
auch jetzt noch von grundlegender Bedeutung. Indem sie jeden einzelnen Abge­
ordneten trotz des je partikulären Wahlvorgangs und ungeachtet aller politischen
Abhängigkeiten und Loyalitäten in gleicher Weise zum Teil eines gesamtstaatli­
chen Organs mit gesamtstaatlicher Entscheidungsbefugnis und gesamtstaatlicher
Verantwortung erklärt, sichert sie die rechtliche Homogenität des Parlaments in
einer der Rechtsgleichheit in der demokratischen Staatsbürgergesellschaft entspre­
chenden Weise. Nicht ist damit jedoch gemeint, daß das Parlament gesellschaftli­
che Homogenität abbilden oder wenigstens vorstellen soll.

Sieht man das Parlament dergestalt im Ganzen als eine repräsentative ,Teilkör­
perschaft', dann besteht keine Notwendigkeit, den einzelnen Abgeordneten in

offenkundigem Widerspruch zur Realität als Repräsentanten der Gesamtheit zu
idealisieren und die niemals erfüllbare Erwartung an ihn heranzutragen, er werde
in absoluter Distanz zu allen bloß partikularen Interessen einzig und allein dem
(von wem definierten?) Gemeinwohl dienen".

3. Periodizität der Wahl

28 Da es in der Demokratie prinzipiell nur auf den Willen des Volkes rückführbare
Bedeutungder Wahl, staatliche Gewalt geben darf, kommt der Wahl als dem konstitutiven Akt 4er

.Erfordernis Bestellung bestimmter Personen zur Ausübung der Herrschaftsgewalt ausschlag­periodischer
Neuwahleh gebende Bedeutung zu. Die Wahl ist das Band, welches die Aktivbürgerschaft mit

.der Vertretungskörperschaft verknüpft. Doch darf, wie schon der berühmte
,Enzyklopädist' v. HOLBAcH schrieb, "kein Stand von Staatsbürgern für immer das
Recht erhalten, die Nation zu vertreten ... Eine Körperschaft, deren Mitglieder
ununterbrochen das Recht genössen, den Staat zu vertreten, würde bald zu dessen
Herren oder Tyrannen werden." Deshalb müssen "neue Wahlen die Vertreter

,7 R.THoMADas Reich als Demokratie, in: Handbuch des Deutschen StJrechts, hrsg. v.
G.ANSCHÜTZu. R.THoMABd.1, 1930,S.186ff (189ff).

•• Dazu grundlegendeHR.MÜLLERDas imperativeund freie Mandat, 1966.Vgl. auch nachfol­
gend im Text unter Nr.5 .

•• Vgl. DIlATH(Fn.56) S.19ff, 29ff; H. MEYERDas parlamentarischeRegierungssystemdes
Grundgesetzes,in: VVDStRL33 (1975),S.69ff (93); MEYN(Fn.l1) S.266; H.-P. SCHNEIDER
in: Alternativkommentarzum Grundgesetz, Bd.2, 1984,Art. 38 Rdn.18; DREIERDemokrati­
scheRepräsentation(Fn.25) SAMff. Sieheauch BVerfGE44,308 (316).
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daran erinnern, daß sie ihre Macht von der Nation erhalten haben"1O. Die Ver­

knüpfung parlamentarischer Repräsentation mit dem demokratischen Prinzip der
Volkssouveränität drückt sich folglich auch und gerade im Erfordernis periodi­
scher Neuwahlen aus'l. Demokratische Wahlen legitimieren Herrschaft, limitieren
sie aber zugleich zeitlich und machen sie dadurch reversibel. In der Demokratie
könne Herrschaft, pflegt man zu sagen, nur "Herrschaft auf Zeit" sein'l. Gemeint
ist mit dieser etwas ungenauen Formulierung sachlich zutreffend die notwendige
zeitliche Begrenzung der Herrschaftsausübung. Demokratie heißt, wie ARISTOTE­
LESsagt, Herrschen im Wechsel (tv J!ipEt)7). Daraus folgt zugleich, daß die Dauer
der Vertretungsperiode vorab festliegen muß und daß - anders als im britischen .
System der Parlamentssouveränität74 - eine Selbstverlängerung der laufenden
Legislaturperiode durch die Abgeordneten ausgeschlossen ist7s. Das Volkssouve­
ränitätsprinzip im Grundgesetz jedenfalls läßt eine solche Form absorptiver Reprä­
sentation nicht zu.

Mit diesem allgemeinen Hinweis auf die demokratische Funktion-der Wahl ist
jedoch die Frage nach dem Wahlsystem noch nicht beantwortet.

4. Parlamentarische Repräsentation und Wahlrechtssystem

a) Honoratiorenparlamentarismus

Von ständischen Vertreterversammlungen unterscheidet sich Repräsentation im
Zeichen der Volkssouveränität durch die egalitäre Grundlage des allgemeinen und
gleichen Wahlrechts. Diese Gegenüberstellung von ständischer Partikularrepräsen­
tation und demokratischer Volksvertretung läßt freilich leicht vergessen, daß der
historische Durchbruch des Volkssouveränitätsgedankens irr der Französischen
Revolution sich im Konzept des ABBE SIEYESursprünglich mit einem elitären
Reprä5entativprinzip ohne .egalitäre Nivellierung der politischen Willensbil­
dung"?6 verband. SIEYESsah in der parlamentarischen Repräsentation ja nicht nur
einen technischen Notbehelf, sondern mehr ein Verfahren zur Steigerung der
"Wirksamkeit des politischen Systems durch Arbeitsteilung und Kondensierung
politischer Willensbildung"77. Daher sollten die Vertreter der Nation die besten
und qualifiziertesten Kräfte des Volkes sein, bef;i.higt, aufgrund höherer Ein­
sicht das Gemeinwohl zu erkennen und zu realisieren. Da dies nur in einem an

der Vernunft und dem gemeinsamen Interesse der Nation orientierten Verfahren

70 D'HoLBACH Art. Representants, zit. nach: Artikel aus der von DIDEROTund D'ALEMBERT
hrsg. Enzyklopädie, 1985, S. 715.

,\ Vgl. BayVerfGHE NF 11 II 1 (6); BVerfGE 18, 151 (154); J. ISENSEEGrundrechte und
Demokratie, in: Der Staat 20 (1981), S.161 ff (170).

n K. STERNDas Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I, 2. Auf!. 1984, S.609.
7} ARISTOTELESPolitik 1317b 20.

,. Vgl. TH. LANGHEIOSouveränität und Verfassungsstaat, Diss. Köln 1984, S. 86ff.
" Vgl. STERNStaatsrecht I (Fn.72); OERS.Staatsrecht Il, 1980, S. 70.
76 BADURA(Fn. 29) Rdn. 13. Zu den Besonderheiten der englischen Entwicklung K. LOEWENSTEIN

Beiträge zur Staatssoziologie, 1961, S. 34 H, 65 ff; H. SETZERWahlsystem und Parteienentwick­
lung in England, 1973; A. M. BIRKEEngland, in: Parlamentarismus und Demokratie im Europa
des 19.Jahrhunderts, hrsg. v. H.-D. LOOCKU. H.SCHULZE1982, S.21 H.

" POOLECH(Fn. 7) S. 525; hierzu und zum folg. auch Fn. 29 und HOFMANNRepräsentation (Fn. I)
S.406ff.
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des Austausches rationaler Argumente geschehen kann, bedürfen die Teilnehmer
dieses Diskurses besonderer Qualifikationen. So spricht SIEYESzwar allen die
"natürlichen und gesellschaftlichen Rechte" zu, beschränkt die "politischen
Rechte" aber auf diejenigen Bürger männlichen Geschlechts, welche über genug
Muße, Bildung und Besitz verfügen, um sich mit den allgemeinen Angelegenheiten
zu befassen78• Sollten diese Überlegungen auch zu einer Aristokratie des Geistes
führen, so legten sie doch gleichzeitig den Grund für ein plutokratisches (Persön­
lichkeits-)Wahlrecht. Nach einem vielzitierten Wort ist die ,Aristokratie der
Geburt' auf diese Weise von der ,Aristokratie des Geldes' abgelöst worden7'l.

Seine schroffste Ausprägung erhielt das Zensuswahlrecht allerdings -erst nach
der Restauration der MonarchielO• 1791 waren schätzungsweise immerhin zwei
Drittel bis drei Viertel der über 25 Jahre alten Männer als Urwähler wahlberechtigt.
Aber nur etwa die Hälfte davon kam auch als Wahlmänner in Betracht. Unter der

Geltung der Charte von 1814 schrumpfte die Zahl der aktiv Wahlberechtigten
drastisch. Selbst nach den Lockerungen durch den Bürgerkönig LOUIS PHILIPPE
(183Q-1H8) betrug ihre Zahl nur ca. 200000 bis 240000 bei einer Gesamtbevölke­
rung von 30,5 Millionen. GUIZOT, Hauptvertreter der sog. "Doktrinäre" und
Minister LOUIS PHILIPPES,hat für dieses hochzensitäre Wahlsystem die theoreti­
sche Grundlage geliefert'l. Er ging nicht nur - wie im 19.Jahrhundert üblich ­
davon aus, daß in der deliberierenden Versammlung durch rationale Diskussion
und durch wechselseitigen unbeschränkten Austausch der Argumente einer vor­
ausgesetzten objektiven Wahrheit und damit einer vernünftigen Entscheidung der
Weg geebnet werden soll. In dem von ihm propagierten Modell elitärer Repräsen­
tation schwindet die SIEYESScheVorstellung, daß in der von der öffentlichen
Meinung getragenen parlamentarischen Diskussion ein präexistenter Wille des
Volkes sich läutere, weil für GUIZOT die öffentliche Vernunft der Gesellschaft

nicht nur in den einzelnen verstreut, sondern als etwas historisch Konkretes gemäß
den unterschiedlichen Bedingungen der individuellen Entwicklung ungleich unter
ihnen verteilt ist. Die Fähigkeit zur Teilhabe an der Aktualisierung der öffentlichen
Vernunft und Moral wird sonach durch die soziale Stellung des Individuums
determiniert. Folglich erscheint Repräsentation nach Maßgabe eines hochzensitä­
ren Wahlrechts für GUIZOT als natürliches Verfahren, um die historisch-konkrete
Vernunft der Gesellschaft aus ihr herauszuziehen, da in dieser historischen Situa­

tion von den sozialen Bedingungen her eben nur die bürgerliche Oberschicht dazu
befähigt, dazu prädesäaieJ;t ist, Vernunft, Wahrheit und Gerechtigkeit dieser

. Gesellschaft zu sich selbst zu bringen.

" SIBYES(Fn.29) S.251.
,. A.MATHIBZDie Französische Revolution, Bd. 1,1950, S.129 .
•• Hierzu und zum folg.: A. Tl!cKLBNBURGDie Entwicklung des Wahlrechts in Frankreich seit

1789,1911, S.65ff, 115ff, 122ff; R.R. PALMI!RDas Zeitalter der demokratischen Revolution,
1970, S.597ff; F.FuRET/D.RlcHI!T Die Französische Revolution, 1987, S.152ff; M.ERBB
Frankreich von der großen Revolution zur dritten Republik, 1982; - OI!RS.Frankreich, in:
Parlamentarismus und Demokratie (Fn.76) S.33ff; G. ZIBBURAFrankreich 1789--1870, 1979,
S.107f, 122ff, 124.

11 Im einzelnen dazu: L. DIBZ OECORRALLDoktrinärer Libera1ismus, 1964, S. 137ff; HOPMANN
Repräsentation (Fn. I) S. 440 ff.
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Wo allerdings auf diese Weise nur die Vertreter einer relativ homogenen
sozialen Schicht mit ihren im Prinzip vermutlich ähnlichen Interessen sich treffen,
ist es plausibel, darauf zu vertrauen, daß Gegensätze als bloße Meinungsverschie­
denheiten in einer rationalen Debatte ausgeglichen werden, Mehrheitsentscheidun­
gen aber jedenfalls die allen gemeinsamen Grundinteressen unberührt lassen.
Diesen Hintergrund sollte man bedenken, wenn das Idealbild des rationalen
parlamentarischen Diskurses als Folie aktueller Parlamentarismuskritik benutzt
wird, wie das etwa in nachhaltiger Weise eARL SCHMI'ITgetan hat'2.

b) Proportwnale Repräsentatwn oder Repräsentation der Mehrheit?

Mit der Durchsetzung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts ist allen Theorien
elitärer Repräsentation die Grundlage entzogen. Heute ist die Frage bei der
Einrichtung der parlamentarischen Repräsentation nur noch die, ob sie als ,propor­
tionale' oder als ,Repräsentation der Mehrheit' ausgestaltet wird. Dabei ist die
Einsicht wichtig, daß beide Möglichkeiten nur unter der Voraussetzung sinnvoll
sind, daß die Abgeordneten unbeschadet ihrer rechtlichen Stellung im Parlament
gerade nicht als völlig unabhängige Honoratioren gedacht werden. Mit der ,pro­
portionalen' oder ,numerischen' Repräsentation verbindet sich seit jeher die Vor­
stellung, daß das Parlament ein "Spiegelbild der Meinungen und Bestrebungen des
Volkes"l) darstellen solle, gleichsam einen Mikrokosmos bildet, der sich zur
Gesamtheit der Gesellschaft ähnlich verhält wie eine Landkarte zum Territorium".

Die Mehrheit wird hingegen (auch) dann repräsentiert, wenn im Parlament die in
den einzelnen Wahlkreisen oder sonstigen Teilkörperschaften mit Mehrheit
gewählten Kandidaten sitzen, ohne daß der jeweils unterlegcmen Minderheit ein
ihrem Stimmengewicht adäquater Anteil der Mandate eingeräumt würde.

Damit sind zwei "antithetische" oder ••polare" Prinzipien politischer Repräsen­
-tation bezeichnet's. Auch wenn die konkreten Wahlrechtsregelungen mit ihren
höchst unterschiedlichen Rahmenbedingungen niemals typenrein sind, bleiben
doch strukturelle Unterschiede, die es rechtfertigen, von Mehrheits- und Verhält­
niswahl zu sprechen", Diese Differenzen lassen das Diktum des Burtdesverfas-

12 Dagegen schon R. THOMAZur Ideologie des Parlamentarismus (1925), in: Parlamentarismus,
hrsg. v. K. KLUXEN5. Aufl. 1980, S. 54 ff.

I) SnRN Staatsrecht I (Fn.72) S.963; W. BICKMehrheitsbildende Wahlsysteme und Wahlkreis­
einteilung, 1975, S.6; TH. EsCHENlIURGDer Mechanismus der Mehrheitsentscheidung, 1970,
S.33ff .

•• Diese Metapher stammt wohl von MIRABEAU;vgl. G.JELLlNEKMirabeau und das demokrati­
sche Wahlrecht. Geschichte eines Zitats, in: OERS.Ausgewählte Schriften und Reden, Bd.2,
1911, S.82ff.

" D. NOHLENWahlrecht und Parteiensystem, 1986, S. 81; W. HEUN Das Mehrheitsprinzip in der
Demokratie, 1983, S. IHf; vgl. B. VOGELID. NOHLEN/R.-O. SCHULTZEWahlen in Deutsch­
land, 1971, S.27ff .

•• Dazu B. SCHÜTr Wahlsystemdiskussion und parlamentarische Demokratie, Diss. Hamburg,
1973, S.14ff;E.ScHIFPER Wahlrecht, in: Hdb. VerfR, Teil 1 (Fn,45) S. 295 ff (298ff); E.JESSE
Wahlrecht zwischen Kontinuität und Reform, 1985, S.144ff; NOHLEN (Fn.85) S.93ff;
H. MEYERDemokratische Wahl und Wahlsystem, in: HdbStR n (Fn. 37), §37 Rdn. 25 ff.
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sungsgerichts von der prinzipiellen Wahlfreiheit des einfachen Gesetzgebers'7
fragwürdig erscheirten88•

Das Mehrheitswahlrecht beruht auf einem funktionalen Reprä5entationsprin­
zip, insofern es auf eine regierungsfähige Parlamentsmehrheit zielt". Dieses
System gilt daher als stabilitätsfördernd90• Der Preis dafür besteht bekanntlich in
der Einschränkung der Erfolgswertgleichheit der Wählerstimmen und demzufolge
in einer möglicherweise gravierenden Diskrepanz zwischen der Gesamtzahl der
Wählerstimmen und der Mandatsverteilung'l. Die Parlamentsmehrheit kann Krea­
tion einer Wählertninderheit sein. Gerechtfertigt wird dies außer mit den norma­
lerweise zu erwartenden sicheren Mehrheits- und stabilen Regierungsverhältnissen
auch noch dadurch, daß der Wahlvorgang bei der Mehrheitswahl in Einerwahlkrei­
sen als ,.Auswahl von Delegierten lokaler Einheiten für das Parlament" erscheint92•

Das Parlament stellt sich in dieser Perspektive als Gesamtheit lokaler Teilkörper­
schanen dar, von denen eine jede eben nur mit einer Stimme sprechen kann: der
des siegreichen Kandidaten. Das MehrheitsWahlrecht ist im Grunde also typisch
für Systeme, die das Parlament nicht individualistisch, sondern korporativ verwur­
zelt sehen, mithin gerade nicht als Sammelbecken der individuellen Bestrebungen
und Interessen betrachten').

Dagegen bezweckt das Proporzsystem in erster Linie eine - die Bündelung der
verschiedenen politischen Kräfte durch die politischen Parteien natürlich nicht
verleugnende - Abspiegelung aller Meinungen, Interessen und Bestrebungen der
Gesellschaft im Parlament. Ein solches minderheitenfreundliches Wahlrecht94 birgt
die Gefahr in sich, daß das Parlament zur Stätte vieler heterogener Parteien wird,
die ohne den Zwang zur Einwerbung breiter Wählerschichten sich auf die Vertre­
tung ihrer Klientel beschränken. Daraus folgt: mindere Stabilität der Regierung,
Zwang zu Koalitionen, damit geringerer Einfluß des Wählers auf die Regierungs­
bildung und schwächere Verbindung von Abgeordneten und Wählern". Den
Gefahren der Parteienzersplitterung muß mit dem systemfremden und verfas­
sungsrechtlich nicht unbedenklichen Minel von SperrklauseIn begegnet werden".

In der Bundesrepublik hat zur Zeit der "Großen Koalition" (1966-1969) eine
breite, noch eine ganze Weile nachhallende Diskussion über die Einführung des

17 Vgl. BVerfGE 1,201 (246ff); E34, 81 (99). Siehe jüngst VerfGH Rheinl.-Pfalz DVBI.1988, 786.
•• Zur Kritik MEYER(Fn.86), Rdn.22ff, 33ff m. w. N .
•• Vgl. BICK(Fn.83); EsCHENBURG(Fn. 83) S. 33 ff.
90 Dieser Effekt ist freilich nicht sicher; vgl. NOHLEN(Fn.85) S. 133.
91 Vgl. ebd. S.103 ff.
92 MEYER(Fn.86) Rdn.27.
9J Zu der altenglischen Vorstellung vom Parlament als .Gesamtgenossenschaft aller communitates

des Königreichs· O. BRUNNERLand und Herrschaft, 5. Auf). 1965 (ND 1984), S.422; HOF­
MANNRepräsentation (Fn. I) S. 338 ff.

•• NOHLEN(Fn.85) weist darauf hin (S.23I), daß in manchen Ländern das Mehrheitswahlrecht
abgeschafft worden ist, weil sonst ein Regierungswechsel nicht möglich gewesen wäre. Die
Beibehaltung des Mehrheitswahlrechts hätte m. a. W. die für die Akzeptanz des Mehrheitsprin­
zips wesentliche Chance des Machtwechsels ausgeschlossen .

•• HESSE(Fn. 60) Rdn. 147.
•• Vgl. MEYER(Fn. 86) S.225 ff; JESSE(Fn.86) S. 221 ff, 234 ff.
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Mehrheitswahlrechts stattgefunden97• Unter dem Eindruck des ersten Kanzlerstur­
zes wegen Führungsschwäche, des ersten Koalitionswechsels innerhalb einer
Legislaturperiode, einer als Krise erlebten wirtschaftlichen Rezession, des plötzli­
chen und unerwartet starken Aufkommens einer rechtsradikalen Partei und der

Resonanz außerparlamentarischer Protestbewegungen ging erneut das Schreckge­
spenst der. Weimarer Verhältnisse" um. Dabei hat man - wie bei der Auseinan­
dersetzung um die 5 %-SperrklauseI98 - häufig übersehen, daß die Effekte eines
Wahlsystems entscheidend von den sozialen, wirtschaftlichen und politischen
Gegebenheiten, insbesondere von Art, Zustand und Verhältnis der Parteien abhän­
gen und daß folglich auch ein Mehrheitswahlrecht die Weimarer Republik schwer­
lich gerettet hätte".

Vergleicht man nun die den hier nur idealtypisch betrachteten Wahlsystemen
zugrundeliegenden Demokratie- und Reprä5entationsvorstellungen, so ergibt
sich: Das Mehrheitswahlrecht entspricht einer eher funktionalen Demokratie­
theorie, das Verhältniswahlrecht einem eher partizipatorischen Ansatz'oo• In der
Terminologie FRrrz SCHARPFS:das Mehrheitswahlrecht ist output-, das Verhält­
niswahlrecht input-orientiert'o,. Das Verhältniswahlrecht betrachtet das Wahlge­
biet als· eine Einheit, die Wähler sozusagen als Atome, während dem Mehrheits­
wahlsystem die Vorstellung einer korporativen Gliederung zugrundeliegt. Hier ist
der primäre Wahlkörper und damit der entscheidende Bezugspunkt für den
Wahlakt nicht das gesamte Land, sondern ein bestimmter Wahlkreis. Und dieser
Wahlkreis ist nicht bloß eine wahltechnische Einrichtung, sondern lokale Korpora­
tion102• Infolge des sozialen Egalisierungsprozesses und der Entwicklung der
Parteienstaatlichkeit gibt es für eine solche Deutung jedoch ~eine Ansatzpunkte
mehr. Der Wahlvorgang dient nicht länger der Bestellung lokaler Vertreter,
sondern entscheidet über die parteipolitische Zusammensetzung des Parlaments.
Das Verhältniswahlrecht entspricht der .inneren Logik" der parteienstaatlichen
Demokratie1ol• Gerade weil es Pluralität pflegt, die Vielfalt der Interessen politisch
vermittelt, den gleichen Erfolgswert der Wählerstimmen sichert und damit Min­
derheiten schützt, ist das Verhältniswahlrecht das •venassungsrechtlich adäquate

" Zu dieser Diskussion z. B. MEYERWahlsystem (Fn.42) insbe8. S.27 ff; ScmlTr (Fn. 86); JESSE
(Fn. 86) S. 113ff.

•• VgI. H. HOPMANNDie Entwicklung des Grundgesetzes nach 1949, in: HdbStR I (Fn.37), §7
Rdn.20 .

•• Siehe dazuE. FRIESENHAHNZur Legitimation und zum Scheitern der Weimarer Reichsverfas­
sung, in: Weimar. Selbstpreisgabe einer Demokratie, hrsg. v. K. D. ERDMANNu. H. ScHULZE,
1981, S. 81 ff (87f), und die Berechnunge.n von H.JÄCItEL Die politische Bedeutung der
Wahlsysteme, in: FS f. K. LOEWENSTEIN1971, S.241 ff (249ff), wonach das relative Mehrheits­
wahlrecht britischer Prägung der NSPAP wahrscheinlich schon 1932 die absolute Mehrheit
der Reichstagssitze eingebracht hätte. Wichtiger scheint allerdings die Frage, wie die Sitzvertei­
lung 1930 ausgesehen hätte!

'00 BICK(Fn. 83) S.5ff; MEYERWahlsystem (Fn.42) S. 178ff; U. v. ALEMANNParteiensysteme im
Parlamenwismus, 1973, S.139ff.

10' F. SCHARPPDemokratietheorie z;"'ischen Theorie und Anpassung, 2. Aufl. 1972, S. 21 ff, 29 ff.
'02 Vgl. MEYERWahlsystem (Fn.42) S.96; HEUN (Fn.85) S. 117.
'01 BADuRA (Fn.29) Anh. z. Art.38 Rdn.21; siehe auch schon R. THOMA Der Begriff der

modemen Demokratie in seinem Verhältnis zum Staatsbegriff, in: Erinnerungsgabe f.
M. WEBERBd.2, 1923, S. 37ff (43ff).
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Wahlsystem" 104.Es "verstärkt ... jene Tendenz der Freiheit, die verhindern soll, daß
der Wille der Mehrheit schrankenlos über den der Minderheit herrsche"'os.

5. Das freie Mandat

Schon die Erörterung der Einheit parlamentarischer Repräsentation hat das freie
Mandat der Volksvertreter als "ein notwendiges Strukturelement der parteienstaat­
lichen parlamentarisch-repräsentativen Demokratie" erwiesen,06. Der dadurch
begründete besondere, durchaus eigenartige verfassungsrechtliche Status der Abge­
ordneten ist weder als Stellvertretung oder Auftrag zu begreifen noch mit der
richterlichen Unabhängigkeit zu vergleichen107, die ja nur dazu dient, den Richter um
so' wirksamer an das Gesetz zu binden. Klar und eindeutig ist lediglich der negative
Sinn des Ausschlusses aller Formen des gebundenen (imperativen) Mandats108.Dieser
Umstand ließ und läßt im Anschluß an EDMUNDBURKERaum für allerlei positive
Deutungen mehr oder weniger idealistischer Art wie für historische Rückbezüge auf
ehedem wirklich oder nur vermeintlich gegebene gesellschaftliche Bedingungen.

Daß das Parlament der Gegenwart kein Honoratiorenparlament mehr ist, daß es
sich weniger aus herausragenden Persönlichkeiten als aus Berufspolitikern, Partei­
funktionären, Fachleuten und Interessenvertretern zusammensetzt, die über Kandi­

datenauslese und Fraktionsdisziplin in ihre Parteien eingebunden sind, kann dann
leicht als Ergebnis eines geschichtlichen Verfalls des Parlamentarismus erscheinen.

In Wahrheit ist das freie Mandat jedoch kein "letztes Rückzugsgefecht eines
altväterlichen Honoratioren-Parlamentarismus" (lUDDER), kein anachronistisches
Überbleibsel, das im Parteienstaat keine Existenzberechtigung mehr hätte. Diese
namentlich von LEIBHOLZvertretene Meinungl09 verkennt zweierlei: zum einen,
daß das freie Mandat gar keine bürgerlich-liberale Erfindung, sondern eine viel
ältere Rechtstechnik der Entscheidung durch beschließende Versammlungen ist,
und zum anderen: daß verfassungsrechtliche Einrichtungen natürlich einem Funk­
tionswandel unterliegen können.

Unter diesem nüchternen Aspekt ist heute folgendes festzuhalten:
1. Erst das freie Mandat macht eine Gesamtvertretung in dem Sinne möglich,

daß auch diejenigen den gemeinsamen Beschlüssen die Anerkennung nicht verwei­
gern können, deren ,Vertreter' zur überstimmten Parlamentsminderheit gehören.

'04 E. FIlIBSENHAHNParteien und Parlamentarismus nach dem Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland, in: Deutsch-Spanisches Vertassungsrechtskolloquium, hrsg. v. A. RANDELZHOPEIl
1981, S.23ff (27). Ausdrücklich als vertassungswidrig verwerten das Mehrheitswahlrecht
E. KOcHENHoppVolkslegitimation, Stabilität und Kontrolle des Regierens unter Mehrheitswahl­
recht und Verhältniswahlrecht, in: Mehrheitswahlrecht?, hrsg. v. H.ZILLBSSEN1967, S.«ff
(50, 65); BADUIlA(Fn.29), Anh. zu An. 38 Rdn.22; MEYERWahlsystem (Fn.42) S. 221 ff.

,.. KELSEN(Fn. 30) S.62.
'06 Schlußbericht der Enquete-Kommission Vertassungsreform des Deutschen Bundestages, Zur

Sache 3/76, S. 75.
107 So aber N.AcHTEIlBEIlG Das Parlament im modernen Staat, in: DVB1.1974, S. 693 ff (703).
101 Vgl. die Studie von MOLLER(Fn.68). Zu BURKES. H. F. PITKINTbe Concept of Representa­

tion, Berkeley/Los Angeles/London 1972, S.168ff; HOPMANN(Fn.l), S.454ff; P.ALTER
Edmund Burke. Reformdenken in der Epoche der Revolution, in: Geschichte und politisches
Handeln, hrsg. v. DEWS.u.a., 1985, SolOff.

'09 G. LEIBHOLZParteienstaat und repräsentative Demokratie, in: DVBl.1951, S. 1ff, 6ff (7).

r
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Das imperative Mandat war immer ein Minel der ObstruktionJlo. Erst das freie
Mandat macht aus der Versammlung der Volksvertreter eine rechtlich homogene
Beschlußkörperschaft. in der das Mehrheitsprinzip Anwendung finden kann.

Daß die Abgeordneten politisch in Partei und Fraktion eingebunden sind. steht
auf einem ganz anderen Blattlli. Funktionell sind freies Mandat und Parteienstaat­
lichkeit zwei verschiedene Dinge. Die entsprechenden verfassungsrechtlichen
Regelungen (Art. 38 I2 und Art. 21 GG) sind also nicht etwa ••prinzipiell unverein­
bar"Jl2, sondern ergänzen sich, indem sie verschiedene Aspekte desselben Pro­
blems regelnm. Verfehlt ist es daher auch, freies Mandat und Parteiabhängigkeit als
Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit zu kontrastierenJl4.

2. Die rechtliche Freistellung der Abgeordneten bedeutet: Offenhalten von
Alternativen, Erhaltung eines Aktionsspielraums. Das freie Mandat ermöglicht
freie Kommunikation, situationsgemäße . Informationsverarbeitung und flexible
Beschlußfassung. Es ermöglicht die Darstellung von Differenzen und deren Aus­
gleich, hat also auch eine ••integrative Funktion" für das Ganzem.

3. Das freie Mandat schließt die Rückkopplung zwischen Parlamentariern und
Wahlvolk nicht aus, sondern ganz bewußt ein. Nur eine rechtlich freie Entschei­
dung setzt unter ••Rechtfertigungszwang" und schafft damit Verantwortlichkeit1l6•

4. Das freie Mandat dient der innerparteilichen Demokratie i. S. des Art.21 I 3
GGIJ7. Indem es die Stellung des Abgeordneten für eine gewisse Zeit unangreifbar
macht, verleiht es ihm Selbständigkeit gegenüber der Partei. Das gibt ihm die
Möglichkeit, ••Gesichtspunkte zu vertreten, die von der offiziellen Parteilinie
abweichen, damit die innerparteiliche Diskussion voranzutreiben und den Kampf
um die innerparteilichen Führungspositionen aufzunehmen"! 18. Diese parteiin­
terne Freiheit aber ist um so wichtiger, als die Parteien in der ••Vorformung des
politischen Willens" eine ganz zentrale Rolle spielenJl'.

5. Dieselbe Bedeutung kommt dem freien Mandat für die Stellung des Abge­
ordneten in seiner Fraktion zu. Schließt es doch nicht nur den Fraktionszwang
aus 120,sondern setzt auch der Fraktionsdisziplinl21 gewisse Grenzen. Da selbst

110 Vgl. MOLLEIl(Fn.68) S. 161ff.
111 Siehe dazu H.SENDLEIl Abhängigkeiten des unabhängigen Abgeordneten, in: NJW 1985,

S.1425ff, insbes. 1427ff; N.SCHOLTIS Minderheitenschutz in kommunalen Vertretungskör­
perschaften, 1986, S.187, 198.

112 So aber BVerfGE 2, 1 (72).
IU VgI. HOFMANNParlamentarische Repräsentation (Fn.37) S.255ff.
114 So aber STEIlNStaatsrecht I (Fn.72) S. 1073.
115 Enquete--Kommission Verfassungsreform (Fn. 106) S.76.
116 Dazu GIlIMM(Fn.45) S.334f.
117 VgI. dazu STEIlNStaatsrecht I (Fn.72) S. 1073; M. STOLLEISParteienstaatlichkeit - Krisen­

symptome des demokratischen Verfassungsstaats? in: VVDStRL 44 (1986), S.8ff (16). Zum
innerparteilichen Demokratiegebot auch W. HENKE Das Recht der politischen Parteien,
2. Aufl. 1972, S.49ff, und D.TH. TSATSos/M.MoIlLOK Parteienrecht, 1982, S.35ff, 198ff.

11I K. HESSEAn. Abgeordneter, in: EvStL (Fn. 13), Sp. 11ff (14); vgI. auch Enquete-Kommission
Verfassungsrefc:irm (Fn. 106) S. 78.

119 VgI. bei Fn.47 und Fn.50.
110 Hierzu und zum folg. H. H. KLEINin: HdbStR Bd. 11(Fn. 37), §41, Rdn. 13ff; TH. MAUNZin:

Grundgesetz-Kommentar, hrsg. v. TH. MAUNZ,G. DORIGu. a. An. 38 Rdn. 12 (m. w. N.).
121 VgI. H.-H. KASTENMöglichkeiten und Grenzen der Disziplinierung der Abgeordneten durch

eine Fraktion, in: ZParI. 1985, S. 475 ff.
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Austritt 'oder Ausschluß aus der Fraktion nicht zum (sofortigen) Verlust des
Mandats führen122, ist die Fraktion prinzipiell gezwungen, "mit allen ihren Mitglie­
dern Konsens herzustellen und sie alle an der fraktionsinternen Willensbildung
teilnehmen zu lassen"J2).

6. Das freie Mandat immunisiert das Parlament gegen die Spaltung einer Partei
mit den daraus folgenden konkurrierenden Ansprüchen auf die Mandate.

III. Mehrheitsprinzip· und Minderheitenschutz

1. Bedeutung und Herkunft der Mehrheitsregel

Der Satz, daß "Mehrheit entscheidet", ist ein Prinzip, aber kein Produkt der
Demokratie. Zwar scheint keine Demokratie ohne Mehrheitsentscheidung mög­
lich, wohl aber gibt es Majoritätsbeschlüsse ohne Volksherrschaft. Auch oligarchi­
sche Gremien der verschiedensten Art entschieden und entscheiden nach Mehr­

heit: vom Kardinalskollegium über einzelne Kurien der Ständevertretungen, patri­
zische Ratsversammlungen, Richterkollegien und wissenschaftliche Gremien bis
hin zum Zentralkomitee der KPdSU. Es handelt sich also um' eine politisch
sozusagen neutrale Entscheidungstechnik kollegialer Beschlußkörper. Genauer:
eine an einer einheitlichen, für alle verbindlichen Entscheidung interessierte Mehr­
oder Vielzahl von Personen wird erSt dadurch zu einer funktionsfähigen, stabilen
Körperschaft, daß sie sich der Mehrheitsregel unterwirft. Ein klassisches Beispiel
bietet das Kurfürstenkollegium12\ das auf diese Weise zur Keimzelle des Repräsen­
tationsorgans "Reichstag" wurdel25• Schon im ersten Versuch eines systematischen
deutschen Staatsrechts, dem Traktat De iuribus regni et imperii Romanorum des
Kanonikers und Kanonisten LUPOLDVONBEBENBURGvon 1340 ist dieser Zusam­

menhang von körperschaftlicher Einheit, Mehrheitsprinzip und Repräsentativ­
funktion gesehen und behandeltl26• Nach dem römischrechtlichen (hauptsächlich
durch das Kirchenrecht vetrnittelten) Vorbildl27 wandelt sich die im Einstimmig­
keitsprinzip wurzelnde germanische Folgepflicht der Minderheit zur Unter­
werfungspflichtl28• Konsequenterweise wird die Mehrheitsentscheidung der Kur-

'22 Vgl. N. ACHTEltBERGParlamenurecht, 1984, S. 254 ff; J. KÜRSCHNERDie Statusrechte des
fraktionslosen Abgeordneten, 1984, S. 70 ff, 72 ff.

,Zl F.SCHÄFERSondervotum zum Schlußbericht der Enquete-Kommission Verfassungsreform
(Fn.106) S.84 (85); zur relativen Unabhängigkeit· des Abgeordneten in Partei und Fraktion
bereits SCHEUNER(Fn.49) S.263, 338 f; s. auch MöSSLE(Fn.50), S. 144ff.

,,4 Dazu maßgeblich W. BECKERDer Kprfürstenrat, 1973. Staautheoretisch ist dieser Zusammen­
hang in einigen Versionen des Gesellschaftsvertrages ausgearbeitet; vgl. etwa Lackes zweite
Abhandlung über die Regierung, Kap. VIII Nr.99 .

•zs Vgl. P. MORA" Versuch über die Entstehung des Reichstags, in: Politische Ordnungen und
soziale Kräfte im alten Reich, hrsg. v. H. WEBER1980, S. 1ff (24 ff).

"6 Vgl. HOFMANNRepräsentation (Fn. 1) S.225 ff; DERS.Rechtsbegriff der Repräsentation (Fn. 8)
S.530ff.

tZ1 Dig.50, I, 19 (SCAEVOLA):Quod maior pars curiae effecit, pro eo babetur, ac si omnes egerint.
Dig.50, 17, 160, 1 (ULPIAN):Refertur ad universos, quod pubüce fit per maiorem partern.

,21 Hierzu und zum folg. mit Nachw. HOFMANNRechtsbegriff der Repräsentation (Fn. 8) S. 529 ff.
Zur Geschichte des Majoritätsprinzips O. v. GIEIUCEÜber die Geschichte des Majoritätsprin­
zips, in: Schmollers Jb. 39 (1915), S. 565 ffö U. SCHEUNERDas Mehrheitsprinzip in der Demo-



S 5 Repräsentation, Mehrheitsprinzip und Minderheitenschutz (HOPMANNIDREIER) 187

fürsten in der Go/denen Bulle von 1356 im Gegensatz zum Rhenser Weistum
aus dem Jahre 1338 überhaupt nicht mehr als zwiespältige Entscheidung be­
trachtet.

Die Kanonisten hatten die Mehrheitsregel schon früher als ein für die menschli­
chen Verbände und ihre Beschlüsse wesentliches Prinzip erkannt und diskutiertl29•
S~egaben für die fiktive juristische Gleichsetzung der Mehrheit mit der Gesamtheit
auch eine Begründung: viele würden wahrscheinlich das Wahre und Gute leichter
treffen als wenige. Daraus folgt dann freilich, daß der Mehrheit nur dann das
Übergewicht zukommt, wenn der zahlenmäßig stärkere Teil im konkreten Fall
zugleich auch der v~rnünftigere ist. So verfestigt sich seit dem t2.Jahrhundert die
kirchliche Lehre von der pars maior et sanior. Ob mit der größeren Zahl jeweils
auch die höhere Vernunft (sanioritas) war, entschied danach der vorgesetzte
Jurisdiktionsträger. Da für die Papstwahl eine solche Entscheidungsinstanz fehlt,
gilt hier seit 1179 das Erfordernis der 2/3-Mehrheit130. Daß gerade einer numerisch
so .qualifizierten" Mehrheit besondere Kraft zugeschrieben wurde, läßt sich
gleichfalls ins römische Recht zurückverfolgen, und zwar in das GemeinderechtllI.
Danach handelte es sich ursprünglich gar nicht um ein besonderes Beschluß­
Quorum, sondern um das Quorum der Beschlußfähigkeit eines Stadtrats. In
diesem Sinne ist der Satz (trotz etlicher Modifikationen durch die Kanonisten)
auch weitergegeben worden, und zwar regelmäßig. in klarer Unterscheidung
zwischen den Erfordernissen der Beschlußfähigkeit und der Verbindlichkeit eines
Beschlusses1J2. Durch den Kanon über die Papstwahl herausgehoben und dogmati­
siert, wird die Zweidrittelmehrheit einer Versammlung im Sinne der Identitätsre­
prä5entation13l nun jedoch mit dem Ganzen identifiziert: zwei Drittel repräsentie­
ren die Gesamtheitl34, während der Beschluß der einfachen Mehrheit dem

kratie, 1973, S.llff, 17ff, 35ff; H. HATI1!NHAUI!lI.Zur Geschichte von Konsens- und Mehr­
heitsprinzip, in: Mehrheitsprinzip, Konsens und Verfassung, hrsg. v. DEMS.u. W.KALTEPLEI­
TER 1986, S. 1ff.

129 VgI. O. V. GIERltE (Fn.7) S. 322 ff.
\JO vgl. L. MOULrNSanior et maior pars, in: Revue historique de Droit fran~s et etranger, 4e ser.,

36 (1956), S. 368 ff (385 fl).
\JI Dig.50, 9, 3 (ULPIAN): Lege autem municipali ca'Uetur, ut ordo non aliter habeatur quam

duabus partibus adhibitis. Besonders plastisch im Sinne der Identitätsreprä5entation die
Formulierung in Cod. Just. 10, 32 (31), 45: ... cum duae partes ordinis in .rbe positae totius
curiAe wtar exhibeant. Vgl. auch Dig.3, 4, 3 (ULPIAN):Nulli permittit.r nomine ci'UUatis'Uel
curiAe experiri nisi ei, cui lex permittit, aut lege eessante ordo dedit, cum duae partes adessent aut
amplius quam duae.

U2 VgI. GUILLELMUSDURANDUSSpeculum juris, Teil 1 und 2, Frankfurt 1612, S.232 (Add. Baldi):
Et dU;itur collegium esse integrum, ubi sunt omnes, 'Uelduae partes omnium eongregatae et
eon'Uocataesolleniter ... ; non tamen requiritur, qllod omnes congregati consenti4nt: sed maior
pars congregatorum; ANTONIUSA BUTlo in: Librum Quintum Decretalium Commentarii,
Venedig 1578, foI. 87 r: 'Uirtutes,et potenti4e capituli semper sunt in duabus partibus, prout sunt
in congregando ... Vbi autem eapitulum est congregatum, tune 'Ualet quod facit maior pars.
Nam 'Uirtutescapituli sunt in maiori parte, prout est congregatum.

IJ) VgI. vom unter I 2.
I" JOHANNESBERTACHINUSFIRMANusRepertorium, 4. Teil, Lyon 1562, foI. 220 v: due partes

representant totam uni'Uersitatem. VgI. auch noch einmal Cod. JUSt. 10,32,45 (Fn.I3I).
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Beschlußkörper im Wege einer rechtlichen Fiktion nur zugerechnet wird13S• Dabei
stellt das 213-Quorum der Beschlußfähigkeit sicher, daß die einfache Mehrheit
dann unter allen Umständen mehr als ein Drittel der Gesamtstimmenzahl umfaßt.

Dies alles dürfte im übrigen mit dem aus Dig.50, 16, 85 abgeleiteten Grundsatz tTes

faciunt collegium zusammenhängen.

2. Rechtfertigungen des Mehrheitsprinzips

Die Versuche, für die Verbindlichkeit der Mehrheitsentscheidung über den juristi­
schen Zurechnungsformalismus wie über das bloße .Machtplus· der Mehrheit136

hinaus einen sachlichen Grund zu finden, sind vielfältig. Im einzelnen lassen sich
fünf Grundmuster unterscheiden: das Wahrheits-(Richtigkeits-, Fortschritts-)
Argument, das Freiheitsargument, das Argument größerer Plausibilität, das Prakti­
kabilitäts- und das Verfahrensargument. Sie alle laufen im Endeffekt jedoch bloß
auf pragmatische Rechtfertigungen hinaus.

Einen vernünftigen Grund, jede Mehrheitsentscheidung nur wegen der größe­
ren Zahl der Stimmen jeweils auch sachlich für wahr oder richtig (respektive
fortschrittsfreundlich) zu halten, gibt es nicht. So haben denn schon die Kanoni­
sten nur mit der allemal widerlegbaren Wahrscheinlichkeit argumentiert, daß viele
die Wahrheit leichter erkennen werden als wenige137• Auch die modemen Versio­
nen dieses Arguments operieren trotz der Annahme einer Förderung von Rationa­
lität durch parlamentarische Verhandlungen nur mit einer .Vermutung der Rich­
tigkeit" oder des Gerechtigkeitsfortschrittsm oder sprechen lediglich von einer
.relativ richtigeren Entscheidung der Mehrheit· 13'. Im Hinblick aber auf den
gesellschaftlichen Interessenkampf und viele emotionale Fixierungen $cheint selbst
das noch zu hoch gegriffen. Plausibler wäre es wohl anzunehmen, daß Mehrheits­
entscheidungen meist mittelmäßige Entscheidungen sind und daß die Vermeidung
von Extremen aufs Ganze gesehen'dem Bestand der Gruppe (wenn auch gerade
nicht ihrem Fortschritt) förderlich zu sein pflegtl40.

US NICOLAUSDE TUDESCHIS(Panonnitanus), Comrnentaria, Teil I, Venedig 1578, fol.202 v:
fiaione iMm, qllOd fit a ....wre parte istiIIs rorporis, attribllitllr toti corpori. - Zu den sonstigen
Mehrheitsbegriffen (absolute, relative) vgI. H. G. RITZELIJ. BOCUll Handbuch für die Parla­
mentarische Praxis, 1981ff, §48, 11 1.

"0 G. SIIolIol&LExkurs über die Überstimmung (1908), in: An den Grenzen der Mehrheitsdemo­
kratie, hrsg. v. B.GUGGENBEllGEllund C.OPl'E·1984, S.39ff (43). Siehe zum folg. MOULlN
(Fn. 130); SCHEUNEll(Fn. 128) S. 55 ff; A. PODLECHWertentscheidungen und Konsens, in:
Rechtsgdrung und Konsens, hrsg. v. G.JAIOBS 1976, S.9ff (15ff); HEUN (Fn.85) S.79ff;
RHlNOY (Fn.37); H.DllEIEll Das Majoritätsprinzip im demokratischen Verfassungsstaat, in:
ZParI 1986, S.94 ff; femer R. ZIPPELlUSZur Rechtfertigung des Mehrheitsprinzips in der
Demokratie, 1987.

U7 Vgl. vom nach Fn. 129; ähnlich bekanntlich schon AlllSTOTELESPolitik 1281 b.
"" So KRIELE(Fn.18) S.181 ff, 187f. .
". KlloGEll (Fn.20) S.284.
140 Die andere Seite des •Wahrheitsanspruchs" der Mehrheit ist außer ökonomischen Motiven die

instinktive Abneigung von Kollektiven gegen Außenseiter und Minderheiten. Mit Recht betont
RHINOY (Fn.37) S. 185, daß der Mehrheitsentscheid der Rationalität nicht entbehren kann,
gleichwohl aber .nicht allein durch Rationalität genährt (wird)."
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Auch das Freiheitsarglimentl41 muß in ähnlicher Weise pauschaliert werden. Denn

zwar wird man unterstellen dürfen, daß Gemeinwesen, in denen politische Entschei­

dungen durchgehend nach dem Mehrheitsprinzip getroffen werden (genauer:

getroffen werden können), sich insgesamt eines höheren Grades von Freiheit im Sinne

eines höheren Grades der Bedürfnisbefriedigung erfreuen als andere. Dagegen ist das

Argument in der bloß individualistischen Form, daß durch einen Mehrheitsbeschluß

weniger gegen ihren Willen zur Befolgung gezwungen würden als bei einer

Minderheitsentseheidung, deswegen schwach, weil Freiheit im Sinne individueller

Selbstbestimmung durch Addition nicht vermehrt oder qualitativ verändert werden

kann. Reduziert man das Problem dergestalt auf die· Alternative Selbst- oder

Fremdbestimmung, dann macht es aus der Sicht des Unterlegenen keinen prinzipiel­

len U~terschied, wie viele Leute hinter der Fremdbestimmung stehen.

Keinen großen theoretischen Anspruch erhebt die Überlegung, daß bei Mei­

nungsverschiedenheiten nun einmal Entscheidungen notwendig seien. Dafür Ein­

stimmigkeit zu verlangen, sei lebensfremd und führe praktisch dazu, jeder klein­

sten Minderheit eine Veto-Position einzuräumen. In diesem Fall geschehe dann

nämlich, was einer oder einige wenige wollten, ohne daß dafür die Zustimmung

der anderen verlangt werde. Tatsächlich ist das strenge Einstimmigkeitspostulat.

gleichbedeutend mit der Privilegierung von Minderheiten. Das Mehrheitsprinzip

aber komme ihm, so folgert man in sachlicher Übereinstimmung mit dem Frei­

heitsargument, in einer ebenso praktikablen wie im Vergleich plausiblen Weise .

immerhin nahel42• Für starke Majoritäten ist das in der Tat einleuchtend, fiir

knappe Mehrheiten indes wenig überzeugend.

So begnügt man sich teilweise auch mit dem Hinweis auf d!e im Vergleich zum

Konsensverfahren viel größere Schnelligkeit dieser Entscheidungsprozedur, hebt

die Eindeutigkeit von Mehrheitsentscheidungen sowie deren relativ hohe Befol­

gungssicherheit hervor und verweist auf die - entsprechend der Schnelligkeit ­

geringeren Entscheidungskosten 14).

'41 Vgl. KELSEN(Fn. 30) S. 100ff; E. DENNINGERStaatsrecht, Bd.2: Funktionen und Institutionen,
1979, S. 19ff, 21 f. Zur Kritik C. ScHMITr Legalität und Legitimität (1932), in: DE:RS.Verfassungs­
rechtliche Aufsätze, 2.Aufl. 1973, S.163ff (284, 295).

142 Vgl. FllANCISCODEVrrolUA Relectio de potestate civili (1528), in: DE:RS.Relectiones morales,
Frankfurt 1696, Bd. I, S.180ff; zit. nach dem Auszug bei A. VOIGT(Hrsg.) Der Herrschafts­
vertrag, 1965, S. 86ff (90): •... wenn das Gemeinwesen seine Macht einem einzelnen anver­
trauen kann und zwar seines eigenen Vorteils wegen, ist es sicher, daß der abweichende Wille
eines einzelnen oder einer Gruppe die übrigen umso weniger an der Sorge für das Wohlergehen
des Gemeinwesens hindern könnte, als sonst - d. h. wenn Einmütigkeit aller verlangt würde
- unzureichende Vorsorge für das Wohl des Gemeinwesens getroffen würde, da Einstimmig­
keit selten oder nie in der Menge vorkommt. Es genügt daher, wenn sich die Mehrheit auf
etwas einigt, damit etwas von Rechts wegen geschieht. Das wird mit Erfolg bewiesen: Wenn
zwei Parteien uneins sind, muß es zwangsläufig dahin kommen, daß die Ansicht der einen
Panei die Oberhand gewinnt. Na~hdem sie Entgegengesetztes wollen und die Ansicht der
Minderheit nicht obsiegen darf, ist die Ansicht der Mehrheit zu befolgen. Denn wenn für die
Einsetzung eines Königs Übereinstimmung aller gefordert wird, warum wird sie nicht auch für
den Beschluß gefordert, ihn nicht einzusetzen? Warum wird Einstimmigkeit mehr für einen
positiven als für einen negativen Akt gefordert?"

143 Siehe die Nachw. bei DUIEIl Majoritätsprinzip (Fn.136) S.112. - Ausgehend von der für
ökonomische Demokratietheorien konstitutiven Prämisse privater Nutzenmaximierung und
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Schließlich bietet das Mehrheitsprinzip die Möglichkeit, mit dem dadurch in
einer besonderen Weise strukturierten Entscheidungsverfahren zu argumentieren.
Etwas verkürzt und zugespitzt lautet die These dann, daß der Mehrheitsentscheid
"nur durch die Art und Weise der politischen Auseinandersetzung" legitimiert
werde, aus der er hervorgehtl44• Dahinter steht die Vorstellung, daß der Mehrheits­
beschluß in dem Maße überzeugt, als er einen auf der Suche nach der richtigen
Lösung geführten freien und offenen politischen Kommunikationsprozeß zu
einem verbindlichen Ergebnis führe, ohne mit dem Anspruch endgültiger Richtig­
keit zu entscheiden, die Gegengründe zu unterdrücken und die Suche nach anderen
und besseren Lösungen zu verbieten. In der Tat läßt sich gerade der Mehrheitsbe­
schluß als Verzicht auf endgültigen Wahrheitsanspruch mit begrenztem Verbind­
lichkeitsanspruch interpretieren: er muß nicht für richtig gehalten, sondern nur
respektiert werden, bis sich eine andere Mehrheit für eine neue und vielleicht
bessere Lösung fmdet. So gesehen gehört die Mehrheitsregel als Grund- und
Kernsatz freiheitlicher und zugleich sozial progressiver Demokratie zusammen mit
dem Konkurrenzprinzip der Marktwirtschaft und dem Grundsatz der Wissen­
schaftsfreiheit zu den Fundamenten der verfassungsstaatlichen Entwicklung. Was
sie alle drei verbindet, ist die Erschwerung der Dogmatisierung und Versteinerung
von Problemlösungen.
, Die verfahrensrechtliche Rechtfertigung des Mehrheitsprinzips ist demnach
wohl die fruchtbarste, zugleich aber auch die voraussetzungsreichste.

3. Voraussetzungen und Grenzen der Mehrheitsentscheidung

Aus den bisherigen überlegungen lassen sich zunächst einige formale Vorausset­
zungen dafür ableiten, daß die Mehrheitsregel ein demokratisches und als solches
auch für Minderheiten akzeptables Entscheidungsverfahren bewirktl45• Dazu
gehören: Präzise Fesdegung des abstimmungsberechtigten Personenkreises,
Garantie der Stimmengleichheit, Festsetzung eines fairen Wahl- bzw. Abstim­
mungsverfahrens, aber auch repräsentative Organisationsformen zur Bildung von
Mehrheiten wie Vorkehrungen für die Durchsetzung von Mehrheitsentscheidun­
gen. Darüber hinaus muß die Mehrheitsregel in dreifacher Hinsicht in bestimmte
Sachzusammenhänge eingebunden sein.

a) Damit der Mehrheitsbeschluß als eine Entscheidung des Verbandsganzen
gelten kann, muß ein Mindestmaß an politischer, sozialer und kultureller Homoge­
nität vorhanden sein. Nur unter dieser Voraussetzung ist es möglich, daß die

unter Rückgriff auf die naturrechtliche Sozialvertragslehre analysieren J. A. BUCHANAN/
G. TULLOCKThe Calculus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy,
Michigan 1%2, die Mehrheitsregel als dasjenige Verfahren kollektiver Entseheidungsfindung,
dessen sich rational kalkulierende Individuen auf der Grundlage eines einstimmigen Beschlus­
ses bedienen würden. Aus der umfangreichen Sekundärliteratur s. zuletzt P. KOLLERNeue
Theorien des Sozialkontrakts, 1987, S. 187ff.

'44 G. STItATENWERTHGewalt im Rechtsstaat, in; Unsere tägliche Gewalt, hrsg. v. den .Frauen für
den Frieden Basel", Basel 1983, S.183ff (l92ff).

14' Hierzu und zum folg. SCHEUNER(Fn.128) S. 55 ff; CHR. Gusy Das Mehrheitsprinzip im
demokratischen Staat, in: AöR 106 (1981), S. 329ff, zit. nach dem Abdruck bei GUGGENBER­
GER/OFFE(Fn.136) S.61 ff, 79f; HEUN (Fn.85) S.162ff, 175ff; RHINOVi(Fn.37) S.249ff;
DREIER(Fn. 136) S.107ff m. w. N.



§5 Repräsentation, Mehrheitsprinzip und Minderheitenschutz (HOPMANN/DREIER) 191

Bürgergemeinsamkeit oder der ••Einheitswille"146 stärker ist als das, was Mehrheit
und Minderheit im konkreten Fall trennt. Die Differenzen müssen sich m. a. W. in

einem gewissen von allen akzeptierten (oder genauer: für alle akzeptablen'47),
seinerseits nicht zur Disposition stehenden Verfassungsrahmen haltenl48. In der
Terminologie der älteren Sozialvertragslehre: Nur wenn die Mehrheitsentschei­
dung die ,Eintrittsbedingungen' nicht in Frage stellt, kann Gehorsam verlangt und
muß Folge geleistet werden.

b) Auf der Basis eines solchen stabilen ••Grundkonsenses" nun - und das ist
genau so wichtig - muß die Gesellschaft so differenziert (••pluralistisch"), liberal,
tolerant und beweglich (darf also nicht ••versäult") sein, daß die Mehrheitsverhält­
nisse veränderlich sind. Minderheiten müssen prinzipiell die Chance der Mehr­
heitsgewinnung haben.

c) Voraussetzung ist schließlich, daß die Mehrheitsentscheidung eingebettet ist
in einen leidlich rationalen und einigermaßen offenen politischen Kommunika­
tions-, Meinungs- und Willensbildungsprozeß, der von einer hinlänglichen Kritik­
empfänglichkeit und Innovationsbereitschaft getragen wird149. Ein solches Verfah­
ren muß der Entscheidung vorhergehen, sie in Form von Kontrolle, Kritik und
notfalls Revision aber auch übergreifen.

Dies wiederum setzt voraus, daß die Entscheidung reversibel ist. Aus diesen
Zusammenhängen heraus erscheint die Abänderbarkeit oft geradezu als das Haupt­
argument zur Rechtfertigung von Mehrheitsentscheidungen und in dem Maße,·in
dem bei gewissen politischen Entschlüssen die Möglichkeit zur Remedur und
Umkehr offenkundig fragwürdig wird, als ihr wunder Punkt. Unwiderrufliche
Umweltzerstörungen und die Benutzung der Zukunft als "Müllhalde der Gegen­
wart"I~O rufen aktive Minderheiten auf den Plan, welche ~it dem Anspruch
besserer Einsicht oder höherer Moral die Verbindlichkeit entsprechender Entschei­
dungen von weniger informierten, interessierten und engagierten Mehrheiten
bestreitenl51. Grundrechte werden dann leicht zu individuellen Vetopositionen
uminterpretiert; der Schritt zum zivilen Ungehorsam ist nicht mehr weitl~2.

Die Diskussion dieses Punktes leidet etwas unter der Unklarheit des Begriffs
der Revisibilität oder Reversibilität einer Entscheidung. Natürlich kann damit
nicht gemeint sein, sie samt allen ihren Folgen aus der Welt zu schaffen. Das ist gar
nicht möglich. (Das Bundesverfassungsgericht allerdings verlangt dies in seinem

,•• SIMMEL(Fn.136) S.43.
147 Vgl.l;I. HOPMANNLegitimität und Rechtsgdtung, 1977, S.71 ff.
'41 Dazu insbes. E. BERGDemocracy and the Majority Principle, Stockholrn 1965, S. 136ff.
,., Vgl. J. P. MÜLLERGrundrechte in der Demokratie, in: EuGRZ 1983, S. 337ff (338).
'50 U.-K. PREUSSDie Zukunft: Müllha1de der Gegenwart? in: An den Grenzen der Mehrheitsde­

mokratie (Fn. 136) S. 224 ff. Vgl. allg. P. HENsELERVerfassungsrechtliche Aspekte zukunftsbe­
lastender Parlamentsentscheidungen, in: AöR 108 (1983), S.489ff.

'" Zum Problem solcher Kompetenzdifferenzen und .Intensitätsdisparitäten" B. GUGGENBERGER
Die neue Macht der Minderheit, in: An den Grenzen der Mehrheitsdemokratie (Fn. 136,)
S. 207 ff (213 ff), jetzt auch in: Wahrheit statt Mehrheit, hrsg. v. H.OBERREUTER1986, S.45 ff
(51 ff); RHINOW(Fn. 37) S. 263 ff.

m Dazu zuletzt T.l.AKER Ziviler Ungehorsam, 1986; J. SCHMUOE An. Ungehorsam, in: EvStL
(Fn.13), Sp. 3981 ff; W.OPPENLOCHZur rechtlichen Bewenung der Blockade von Militärein­
richtungen, in: JZ 1988, S: 12ff.
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fünften Rundfunkurteil jetzt für sog. ExperimentiergesetzelS3 - und schließt sie
damit für die Zukunft praktisch aus.) Man erinnere sich daran, daß Mehrheitsent­
scheidungen im Ursprung Wahlen sind. Deren Revisibilität bedeutet normaler­
weise nicht mehr - aber auch nicht weniger, und das ist sehr viel -, als daß man
ein anderes Mal Gelegenheit hat, einen anderen (und vielleicht besseren) zu
wählen. Bei Sachentscheidungen geht es dementsprechend nicht darum, sie mit
allen ihren Konsequenzen vollständig ungeschehen zu machen. Folglich ist anzuer­
kennen, daß die Handlungsalternativen durch Entscheidungen allemal reduziert
werden und daß natürlich auch Nicht-Entscheidungen unumkehrbare Folgen
haben. ,Revisibilität' kann daher vernünftigerweise nur heißen, die Chance einer
künftigen Kursänderung, einer späteren, neuen Sachentscheidung zu behalten.
Dies ist freilich weniger eine wissenschaftlich objektiv zu beantwortende Frage als
eine solche der Sozialpsychologie, eine Frage der RisikowahrnehmunglS4 und des
politischen Vertrauens. Die Grenzen der Mehrheitsdemokratie sind erreicht, wenn
eine Minderheit sich in einer wichtigen Frage mit ihrer Einstellung durch eine
Entscheidung nicht ohne sachlichen Grund für alle überschaubare Zukunft ausge­
schlossen fühlt, die Chance des Mehrheitserwerbs verloren sieht - und zwar

zugunsten einer anderen, ebenso engagierten Minderheit, der es gelungen ist, die
Unterstützung durch eine weniger kompetente Mehrheit zu gewinnen. Unter
diesem Aspekt gibt es nun allerdings merkliche Unterschiede zwischen politischen
Entscheidungen für, sagen wir, die Besteuerung des Flugbenzins oder für Pluto­
nium als Energiequelle der Zukunft.

Dabei wird ein dreifaches Dilemma deutlich. Die Mehrheitsdemokratie lebt von

ihren Minderheiten. Entwickelte, differenzierte Sozietäten sind ja Gesellschaften
von Minderheiten. Mehrheiten müssen erst gebildet, organisiert und über Reprä­
sentation entscheidungsfähig gemacht werden. Dafür sind engagierte, kritische
Minderheiten erforderlich. Solche Minderheiten stellen Mehrheitsentscheidungen
aber stets auch in Frage. Das gilt für Gesinnungspolitiker nicht weniger als für ­
Technokraten - und zwar links wie rechts. Zum zweiten folgt die Gewinnung
und Erhaltung von Mehrheiten prinzipiell anderen Regeln, einer anderen Logik
(einem anderen ••Code") als die Lösung von SachfragenISS. Und drittens erzeugt die
gestaltende und planende Tätigkeit des modernen Staates zunehmend punktuelle
Betroffenheiten von Gruppen, die als solche nicht in das Repräsentationssystem
eingebunden sindls6• Daraus folgt, daß Betroffenheit und Entscheidungsteilhabe
ohne repräsentative Vermittlung in einem Repräsentationsdefizit auseinanderfallen
- manchmal sogar zeitlichls7• Daraus entstehen neue Probleme der Akzeptanz

'" Vgl. BVerfGE 74,297 (339); 73, 118 (173); 57, 295 (323); BayVerfGH BayVBI. 1987, S. nff,
1I0ff; M.KLOEPFER Gesetzgebung im Rechtsstaat, in: VVDStRL 40 (1982), S. 63 ff (91ff);
H. SCHULZE-FIELITZTheorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 1988, S.70
m. w. N.; L. MADER Experimentelle Gesetzgebung, in: Jahrb. für Rechtssoziologie und
Rechtstheorie, Bd. 13, 1988, S.211 ff.

IS' VgI. H.HoFMANN Rechtsfragen der atomaren Entsorgung, 1981, S.328ff (331 f, 351 ff).
ISS Vgl. N. LUHMANNLegitimation durch Verfahren, 1975, S.174ff, 184ff.
I" D. GRIMMArt. Repräsentation, in: Staatslexikon der Görres-Gesellschaft, 7. Aufl., Bd. 4, 1988,

Sp. 878 ff (881).
'" VgI. HOFMANN(Fn.154) S.258ff.
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und Durchsetzung von Mehrheitsentscheidungen - Probleme eines ,Mehrheits­
schutzes' sozusagen - wie neue Aspekte eines klassischen demokratiemeoreti­
sehen Problems, nämlich des Minderheitenschutzes als eines notwendigen Korre­
lats des demokratischen Mehrheitsprinzips.

4. Minderheitenschutz

a) Verfassungsrechtliche .Unabstimmbarkeiten"
und DiskriminierungS'fJerbote

Als .zentrale Komponenten" des Minderheitenschutzes werden gern die Grund­
rechte genanntlSI. Das ist indes nur bedingt richtig, jedenfalls prizisierungsbedürftig.
Natürlich bieten die Grundrechte dem einzelnen als der kleinsten denkbaren

Minderheit rechtlichen Schutz, der selbstverstärl'dlich auch einer größeren Minder­
heit als einer Vielzahl von Grundrechtssubjekten zugute kommen kann. Aber diese
Gewährleistungen individueller Freiheit, Beliebigkeit und Besonderheit wirken
uneingeschränkt nur gegen Übergriffe von Verwaltung und Justiz. Der Schutz vor der
Mehrheit, nämlich vor der parlamentarischen Gesetzgebungsmehrheit, ist in den
meisten Fällen durch einen Gesetzesvorbehalt gerade begrenzt, die Anwendung des
Mehrheitsprinzips also nicht schlechthin ausgeschlossenls9• Der Bereich des "Unab­
stimmbaren "160beschränkt sich hier auf den sog. Wesensgehalt i. S. des Art. 19 II GG,
also auf den ••Menschenwürdegehalt" des einzelnen Grundrechts 161.Er aber rechnet
zu dem, was Art. 79 IIIGG jeder gesetzgeberischen Disposition entziehtl62, weil es
die Grundsubstanz der Verfassung ausmacht. Diese Unantastbarkeitsklausel wie­
derum hat nichts mit dem Schutz von Besonderheiten dieser oder jener gesellschaftli­
chen Minderheit zu tun, sondern bezeichnet das, was als unverzichtbare Grundlage
einer jeden Mehrheitsentscheidung allen gerade gemeinsam ist oder doch sein solll63.
Minderheitenschutz ist das nur in dem Sinne, daß die jeweilige politische Mehrheit
gehindert wird, gewisse Gemeinsamkeiten aufzukündigen.

Stärkere Minderheiten (••Sperrminoritäten") sind gewöhnlich darüber hinaus
verfassungsrechtlich davor geschützt, Änderungen der abänderbaren Verfassungs­
regelungen hinnehmen zu müssen. Denn üblicherweise ist dafür die bewußte
qualifizierte oder Zweidrittelmehrheit erforderlich (vgl. Art. 79 IIGG). Auch hier
geht es jedoch nicht um Gruppeneigentümlichkeiten, sondern um Stabilitätswah­
rungl64.

\SI So z. B. GUSY(Fn. 145)S.61 ff (76); HEUN(Fn. 85) S. 226. Ähnlich STERN(Fn. 72) S. 625;J. ISENSEE
Grundrechte und Demokratie, in: Der Staat 20 (1981), S.161 ff (IMf, 172f).

'" Dazu die Übersicht bei A. BLECI:MANNAllgemeine Grundrechtslehren, 2. Auf!. 1985, S. 281 ff.
IW BVerfGE 35, 79 (151).
16' Grundlegend G.DtlRIG Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde, in: AöR 81 (1956),

S.1I7ff; vgl. auch P. HÄBERLEDie Wesensgehaltsgarantie des Artikel 19 Abs.2 Grundgesetz,
3. Auf!. 1983, S.59ff, 210ff; MAUNZin: MAUNzlDORIGu.a. (Fn.120) Art. 19 Abs. 11,Rdn. I ffö

BVerfGE 61, 82, 113; 31, 58, 69; 22, 180, 219 m. w. N. Nach der relativen Theorie des
Wesensgehalts i. S.des Art. 19Abs. 2 GG (vgl. HÄBERLEaaO) ist der Grundrechtsschutz in diesem
Fall noch schwächer; folglich kann diese Theorie hier außer Betracht bleiben.

'62 Zu diesem demokratischen Verfassungsparadox H. HOFMANNDieldee des Staatsgrundgesetzes,
in: OERS.Recht - Politik - Verfassung, 1986, S.261 ff, 262ff und 292ff.

'''' H.-U. EVERSin: BK, Art. 79 Abs.3, Zweitbearbeitung 1982, Rdn.66 ff, 77ff, 90ff.
'64 G. HOPFMANNin: BK, Art. 79, Abs.l u. 2, Zweitbearb. 1986, Rdn. 35 ff.
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Minderheitenschutz in dem engeren Sinn des Schutzes von Besonderheiten vor
Unterdrückung durch normative Egalisierung wie mittels diskriminierender Son­
dergesetze bieten die Grundrechte durch die Gewährung vorbehaltsloser, also
uunabstimmbarer" Freiheiten wie der Glaubensfreiheit nach Art. 4 oder der Koali­

tionsfreiheit gemäß Art. 9 IIIGG sowie durch die Gleichheitsrechte einschließlich
der an sich gegenläufigen kategorischen Differenzierungsverbote wie das des Art. 3
III GG, wonach niemand wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner
religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt werden darfl65.

Als allgemeine Diskriminierungsverbote wirken im übrigen auch die unter
Gesetzesvorbehalt stehenden Grundrechte. Denn die dem Gesetzgeber möglichen
Einschränkungen müssen allgemein (Art. 19 I GG) und dürfen nicht willkürlich
i.S. des allgemeinen Gleichheitssatzes seinI". So dienen auch diese Grundrechte
dem Minderheitenschutz. Freilich nicht dadurch, daß sie individuelle oder Grup­
penbesonderheiten schlechthin der Abstimmung entzögen, wohl aber in der Weise,
daß sie mögliche Abstim'mungen darüber noch einmal ausdrücklich dem Willkür­
verbot unterwerfen und damit allen Grundrechtsträgern einen gewissen Standard
der Gesetzesallgemeinheit bei der Freiheitsregulierung versprechen. Einen struk­
turell ähnlichen, weil gleichfalls unspezifischen, unbenannten, nicht auf Gruppen­
eigentümlichkeiten abstellenden und ebenfalls vom verfassungsrechtlichen Gleich­
heitsgedanken getragenen Minderheitenschutz bietet - wie bereits erwähnt ­
schließlich auch das Verhältniswahlsystem'67.

b) Sachliche Privilegierungen

Wo in einer Gesellschaft durch Sprache, Religion, Rasse oder Volkstum in einer
besonderen Weise verbundene soziale Einheiten existieren, begnügt sich der
Verfassungsstaat nicht mit negativem Minderheitenschutz durch Diskriminie­
rungsverbote oder begrenztem Ausschluß des Mehrheitsprinzips, sondern geWährt
positive Schutzrechte. Diese beziehen sich nicht wie jene auf die einzelnen Ange­
hörigen der Minderheit und auf eine Vielzahl von Unterscheidungsmöglichkeiten,
sondern auf die Minorität als Gruppe und deren jeweilige Eigentümlichkeit'68.
Derartige Privilegierungen können von der Anerkennung einer zweiten Amtsspra­
che über die Gestattung von Minderheitsschulen und die anderer kultureller
Einrichtungen über die Gewährung einer sachlich begrenzten Selbstverwaltung bis

165 Zu An. 3 III GG: M. GUBELTRdn. 87ff zu An. 3, in: v. MONCH(Hrsg.) GG-K, Bd.1, 3. Auf!.
1985; V.MANGOLDT/KLEIN/STARCKGG, 3.AufI. 1985, An.3 Rdn.253ff. Siehe jetzt auch
M. SACHSGrenzen des Diskriminierungsverbots, 1987.

'66 Über diesen Zusammenhang und seine Probleme H. HOFMANNDas Postulat der Allgemeinheit
des Gesetzes, in: Die Allgemeinheit des Gesetzes, hrsg. v. CHR.STARCK1987, S. 9ff (44ff).

"7 Vgl. vom bei Fn.104.
161. Zu diesem Unterschied von strukturell verfestigten gesellschaftlichen Minoritäten und fall­

weise sich ergebenden politischen Minderheiten als Opposition C. J. FRIEDRICHDemokratie
als Herrschafts- und Lebensform, 2. Auf!. 1%6, S.59ff; W.JÄGER An. Mehrheit, Minderheit,
Majorität, Minorität, in: Historische Grundbegriffe, hrsg. v.. W. CONZE u. a., Bd.3, 1982,
5.1021 ff (1058ff); HEUN (Fn.85) S.231 ff.
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zur Schaffung eigener Gebietseinheiten mit beschränkter Autonomie reicheni".
Aber anders als die alten ständischen Vorrechte dienen solche Privilegierungen
nicht der sozialen und politischen Heraushebung einer dominierenden Gruppe, .
sondern im Gegenteil der Integration einer andernfalls unterlegenen Gruppe in
den Staatsverband.

Für die Bundesrepublik ist das Wahlrechtsprivileg der dänischen Minderheit in
Schleswig zu erwähnen, auf deren Listen die 5 %-Sperrklausel keine Anwendung
fmdetl70• Dagegen sind nach dem erreichten ••Unitarisierungs"-Grad der Bundesre­
publik Eigenstaatlichkeit der Länder und kommunale Selbstverwaltungsrechte, die
an sich ebenfalls dem im weitesten Sinne ethnischen Minderheitenschutz gewidmet
sein können, unter diesem Aspekt nicht mehr angemessen zu begreifen. Wohl ab,er
konstituieren sie ein polyzentrisches Entscheidungssystem und tragen damit zu
Offenheit. Vielfalt und Konkurrenz im politischen Leben bei 171.
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e) Verfahrensrechtliche Pri'lJilegierungen

Eine besondere Rolle in der parlamentarischen Demokratie spielt die verfahrens­
rechtliche Privilegierung von Parlamentsminderheitenln. Sie gibt hauptsächlich
den Oppositionsfraktionenl7J (daneben in bescheidenem Umfang dem einzelnen
Abgeordnetenl74) die Möglichkeit, bestimmte Prozeduren auch gegen den WiIle~
der Mehrheit zu betreiben. Herausragende Bedeutung hat hier nach dem Recht der
Gesetzesinitiative gemäß Art. 76 I GG das Minderheitenrecht auf Einsetzung eines
Untersuchungsausschusses nach Art.44 I 1 GG erlangtl7S. Daneben ist auf die

,.. G.JELLINEII:Das Recht der Minoritäten, 1898; R. LAUNVolk und Nation; Selbstbestimmung;
nationale Minderheiten, in: ANSCHüTzITHOMA(Fn.67) S.244 ff; G. ERLERDas Recht der
Nationalen Minderheiten, 1931; C.G. BRUNSGesammelte Schriften zur Minderheitenfrage,
1933; K. G. HUGELMANN(Hrsg.) Das Nationalitätenrecht des alten Österreich, 1934; K.-E.
V.TUREGGMinderheitenrecht, 1950; H.KRAUS Minderheitenschutz, in: DERS.Internationale
Gegenwartsfragen, 1963; F.ERMAcoRA Der Minderheitenschutz in der Arbeit der Vereinten
Nationen, 1964; DERS.Nationalitätenkonflikt und Volksgruppenrecht, Bd.2, 1978; TH. VEITER
Nationalitätenkonflikt und Volksgruppenrecht, Bd.l, 1977; V. VANDYIE Human Rights,
Ethnicity and Discrimination, 1985; R.CARATINI La FOt"CeDes Faibles, 2.Aufl. Paris 1987;
G. BRUNNER/A. KAGEDAN(Hrsg.) Die Minderheiten in der Sowjetunion und das Völkerrecht,
1988. Spez. zur Lage in der Schweiz: O. KIMMINICHRechtsprobleme der polyethniscben
Staatsorganisationen, 1985; P. ScHÄPPI Der Schutz sprachlicher und konfessioneller Minder­
heiten im Recht von Bund und Kantonen, Zürich 1971; TH.FLEINER Die Stellung der
Minderheiten im schweizerischen Staatsrecht, in: FS f. W. KÄGI Zürich 1979, S. 115ff.

\70 Vgl. §6 VI 2 BWahlG; §3 I 2 Schlesw.-Holst. WahIG.
11\ Dazu HOPMANN(Fn.98), p,Rdn.62 ff.
m Vgl. dazu ACHTERBERGParlamentsrecht (Fn. 122) S. 300 ff; H. TROSSMANNParlamentsrecht

des Deutschen Bundestages, 1977, Vor §§ 16-22, Rdn ..8 ff; H. J. VONDERBECKDie Rechte eines
Mitglieds des Deutschen Bundestages, in: ZParl 1983, S. 311 ff; STERNStaatsrecht II (Fn.75)
S. 51 ff; SCHOLTIS(Fn. 111) S. 170ff, 180ff, 217ff; HEUN (Fn. 85) S.40ff.

'" Dazu grundsätzlich: H.-P. ScHNEIDERDie parlamentarische Opposition im Verfassungsrecht
der Bundesrepublik Deutschland, 1974, insb. S. 236 ff.

"' KORSCHNER(Fn. 122) S. 119ff; ausführlich zu den Rechten der Abgeordneten K. ABMEIERDie
parlamentarischen Befugnisse der Abgeordneten des Deutschen Bundestages nach dem Grund­
gesetz, 1984; siehe auch R. KASSINGDas Recht der Abgeordnetengruppe, 1988.

175 Vgl. H.HERRFAHRDTin: BK, Art.76, Ziff.3; K.J. PARTSCHEmpfiehlt es sich, Funktion,
Struktur und Verfahren der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse grundlegend zu
ändern? in: Verhandlungen des 45.DIT Karlsruhe 1964, hrsg. v. d. Ständ. Dep. d. DJT, Bd. I,
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67
Zweckbestimmung

parlamentarischer
Minderheitenrechte,
.Grondmandat· der

Fraktionen

68
Minderheitenschutz:

Korrelat des

Mehrheitsprinzips

vielen Befugnissehinzuweisen, welche die Geschäftsordnung des Bundestags den
Fraktionen oder größeren Abgeordnetengruppen und damit eben immer auch den
Oppositionsfraktionen und -gruppen einräumtl76• Man denke hier nur an das
parlamentarische Instrument der Großen Anfrage (§§ IOoH GOBT).

Derartige prozedurale Vorrechte parlamentarischer (und d. h. politischer. mit­
hin veränderlicher) Minderheiten unterscheiden sich in ihrer Zweckbestimmung
sowohl von den allgemeinen Vorkehrungen gegen Diskriminierungen wie von
allen sachlichen Privilegierungengesellschaftlicherund d. h.: struktureller Minder­
heiten. Handelt es sich hier doch weniger um den Schutz individueller oder
kollektiver Besonderheiten vor der Egalisierung oder Zurücksetzung durch die
Mehrheit als darum, die Mehrheit zu kontrollieren. ihr und dem Wahlvolk
Alternativen zu präsentieren, den politischen Entscheidungsprozeß möglichst
offen und vielfältigzu gestalten, die Minderheitspositionen in den Entscheidungs­
prozeß einzubringenIn, um dessen Qualität zumindest im Sinne erhöhter Chancen
der Akzeptanz durch die Minderheit zu verbessern178• Insofern korrespondieren
diese Minderheitenrechte mit den politischen Kommunikationsrechten wie mit
dem Schutz der Wählerminderheiten durch das Proportionalwahlrecht. Dieser
Gesamtzusammenhang spricht schließlich für ein "Grundmandat" aller Fraktionen
in den Parlamentsausschüssenl7'l.

5. Minderheitenschutz als notWendiges Korrelat des Mehrheitsprinzips
Die Entfaltung individueller Besonderheiten, individueller Kreativität und Lei­
stungskraft zu schützen und die Eigentümlichkeiten struktureller Minderheiten
pfleglich zu behandeln, ist eine Frage von Freiheit, Kultur und Ökonomie. Die
rechtlichen Mittel hierfür sind Autonomiegewährung, abschirmende Grundrechts­
gewährleistungen und Einschränkung des Mehrheitsprinzips. Der Schutz politi-

Teil 3, 1964, bes. S. 31 ff, 85ff, 172ff, 184f, 198ff; S.MoRScHEIt Die parlamentarische
Interpellation, in: JäR 25 (1976), S. 53 ff, 65 ff; F. SCHltÖDEItin: BK, Art. 43. Zweitbearbeitung
1978, Rdn.6, 15: H.RBCHENBEltGin: BK, An.", Zweitbearbeitung 1977, Rdn.6, 16,34:
B.-O. BItYDERdn.13 zu Art.76, in: V.MÜNCH (Hrsg.) GG-Komm., Bd.3, 2.Aufl. 1983:
M.ScHltöDER Minderheitenschutz im parlamentarischen Untersuchungsverfahren, in: ZParl
1986, S.367ff; DERS.Empfiehlt sich eine gesetzliche Neuordnung der Rechte und pffichten
parlamentarischer Untersuchungsausschüsse? in: Verhandlungen des 57. DJT Mainz 1988,
hrsg. v. d. Ständ. Dep. d. DJT, 1988, S.E7ff, insbes. E96ff.

176 Vgl. H. G. RrrzELI]. BOCKERHandbuch für die Parlamentarische Praxis, Stand 1987, Vorbem.
zu § 10 GOBT und Anhang zu S 12 GOBT (Lit. zu GOBT über Fraktionen: H.-A. ROLLI
A. ROTrGER Zur Neufassung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, in: ZParl
1980, S.484ff, 491 f). über den Zusammenhang von Minderheitsrechten, Opposition und
Kontrolle L.KISSLERDer Deutsche Bundestag, in: JäR 26 (1977), S.39ff (63ff); DERS.Die
Offentlichkeitsfunktion des Deutschen Bundestages, 1976, S.128ff: Bürgerschaftskanzlei
Hamburg, Kontroll- und Minderheitenrechte in den Parlamenten von Bund und Ländern, in:
ZParl 1975, S. 9ff; W. KREBSKontrolle in staatlichen Entscheidungsprozessen, 1984, S. 128ff:
MEYN(Fn.ll) S.306ff; SCHOLTlS(Fn.lll) S.179ff, 219f.

177 Vgl. BVerfG NJW 1986, 907 (910) = BVerfGE 70, 324 (363 f): D. BIRK Gleichheit im
Parlament, in: NJW 1988, S.2521 ff.

171 Zu diesem Problem RHINOW(Fn. 37) S. 249, 260 ff.
• 79 Vgl. BVerfGE 70, 324 (362ff, 367ff). Dazu W.ZEH Gliederung und Organe des Bundestages,

in: HdbStR Bd. Il (Fn.37), S 42 Rdn.47.
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scheT Minderheiten dagegengehört unmittelbar zu den Funktionsbedingungen der
Mehrheitsdemokratie. Ihn zu bewerkstelligen, sind etwas andere Vorkehrungen
nötig.• PoLitische Minderheiten bedürfen weniger der Abschirmung als der Offen­
haltung freier, pluralitärer Kommunikationsstrukturen, eher ,dynamischer'
Grundrechte, damit die Veränderung der Mehrheitsverhältnisse nicht verbaut 1st.
Minderheitenschutz erweist sich als unabdingbares Korrelat zum Mehrheitsprin­
zip; er wirkt nicht nur modifIZierend und eingrenzend, sondern ermöglicht
überhaupt erst die Geltung und Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen und
macht diese erträglich. Mehrheitsprinzip heißt immer /luch MindeTheitsprinzipr"tIJ.

,•• 1lHINOW (Fn.37) S.255; eindringlich auch schon KnsIlN (Fn.3O) S. 101f: ~Die für die
Demokratie so charakteristische Herrschaft der Majorität 'unterscheidet sich von jeder anderen
Herrschaft dadurch, daß sie eine Opposition - die Minorität - ihrem innersten Wesen nach
nicht nur begrifflich voraussetzt, sondern auch politisch anerkennt und in den Grund- und
Freiheitsrechten, im Priozipe der Proportiona1ität schützt. Je stärker aber die Minorität, desto
mehr wird die Politik der Demoluatieeine Politik des Kompromisses, wie auch für die
relativistische Weltanschauung nichts charakteristischer ist, als die Tendenz zum vermittelnden
Ausgleich zwischen zwei gegensätzlichen Standpunkten, von 4enen man sich keinen ganz und

vorbehaldos und unter völliger Negation des'anderen zu ~en machen kann.·
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